Ablauf der Referendumsfrist: 3. April 2003 bzw. 13. Juli 2006

Schweizerisches Strafgesetzbuch

Anderungen vom 13. Dezember 2002 und vom 24. M &r z 2006

Die Bundesversammlung der Schwei zerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 21. September 19981 und vom
29. Juni 2005, beschliesst:

|
Das erste Buch des Strafgesetzbuches? erhdlt die folgende neue Fassung:

Erstes Buch: Allgemeine Bestimmungen
Erster Teil: Verbrechen und Vergehen
Erster Titel: Geltungsbereich

Art. 1

LKane Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhangt wer-
omeGesetz  den, die das Gesetz ausdriicklich unter Strafe stellt.

Art. 2

é- eIZteitlig;ef_ N 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten
HNGLEEN 6 Verbrechen oder Vergehen begeht.

2 Hat der Téter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist
dieses Gesetz anzuwenden, wenn es fir ihn das mildere ist.

Art. 3
3. Raumlicher 1 Djesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen
Geltungsbereich.
Verbrechen oder Vergehen begeht.

oder Vergehen 2|t der Tater wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde
die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm
das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.

1 BBI 1999 1979
2 SR3110
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oder Vergehen
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gegen
Unmiindige
im Ausland
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31st ein Téater auf Ersuchen der schweizerischen Behérde im Ausland
verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses
gegen die Grundsétze der Bundesverfassung und der Konvention vom
4. November 19503 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt,
wenn:

a  dasaudéndische Gericht ihn endguiltig freigesprochen hat;

b. die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzo-
gen, erlassen oder verjahrt ist.

4 Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behdrde im Ausland ver-
folgte Téter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbisst, so
wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht
entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene
Massnahme in der Schweiz durchzufiihren oder fortzusetzen ist.

Art. 4

1 Diesem Gesetz ist auch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen
oder Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung
(Art. 265-278) begeht.

2|t der Téater wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde
die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm
das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.

Art. 5

1 Diesem Gesetz ist ausserdem unterworfen, wer sich in der Schweiz
befindet, nicht ausgeliefert wird und im Ausland eine der folgenden
Taten begangen hat:

a sexuelle Nétigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190),
Schéndung (Art. 191), Férderung der Prostitution (Art. 195)
oder Menschenhandel (Art. 196), wenn das Opfer weniger as
18 Jahre alt war;

b.  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), wenn das Opfer
weniger as 14 Jahre at war;

c. qudifizierte Pornografie (Art. 197 Ziff. 3), wenn die Gegen-
stdnde oder Vorfuhrungen sexuelle Handlungen mit Kindern
zum Inhalt hatten.

2 Der Téter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die
Grundsétze der Bundesverfassung und der EMRK4, in der Schweiz
wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
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a  enauslandisches Gericht ihn endgliltig freigesprochen hat;

b. die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzo-
gen, erlassen oder verjahrt ist.

3 |st der Téter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde
die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das
Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das
Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, dort aber nur
teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der
Schweiz ausgeféllte Strafe anzurechnen ist.

Art. 6

1 Wer im Audand ein Verbrechen oder Vergehen begeht, zu dessen
Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Ubereinkom-
men verpflichtet hat, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:

a die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Bege-
hungsort keiner Strafgewalt unterliegt; und

b. der Téter sich in der Schweiz befindet und nicht an das Aus-
land ausgeliefert wird.

2 Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt fiir den
Téter nicht schwerer wiegen als digenigen nach dem Recht des
Begehungsortes.

3 Der Téter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die
Grundsétze der Bundesverfassung und der EMRKS, in der Schweiz
wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:

a  enausandisches Gericht ihn endgliltig freigesprochen hat;

b. die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzo-
gen, erlassen oder verjahrt ist.

4 |st der Téter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde
die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das
Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das
Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, dort aber nur
teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der
Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.

Art. 7

1Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass
die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erflillt sind, ist diesem
Gesetz unterworfen, wenn:

a die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Bege-
hungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
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Begehungsort

4. Persbnlicher
Geltungsbereich

b. der Téter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser
Tat ausgeliefert wird; und

c. nach schweizerischem Recht die Tat die Audlieferung zul &sst,
der Téter jedoch nicht ausgeliefert wird.

2 |st der Tater nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Ver-
gehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur
anwendbar, wenn;

a  das Audlieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wur-
de, der nicht die Art der Tat betrifft; oder

b. der Téter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat,
das von der internationalen Rechtsgemeinschaft gedchtet wird.

3 Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt fiir den
Téter nicht schwerer wiegen as die Sanktionen nach dem Recht des
Begehungsortes.

4 Der Téter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die
Grundsétze der Bundesverfassung und der EMRKS, in der Schweiz
wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:

a  enauslandisches Gericht ihn endgliltig freigesprochen hat;

b. die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzo-
gen, erlassen oder verjahrt ist.

S |st der Téter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde
die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das
Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das
Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur
teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der
Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.

Art. 8

1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt al's da begangen, wo der Tater es
ausfuhrt oder pflichtwidrig untétig bleibt, und da, wo der Erfolg ein-
getreten ist.

2 Der Versuch gilt a's da begangen, wo der Téter ihn ausfiihrt, und da,
wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hétte eintreten sollen.

Art. 9

1 Dieses Gesetz ist nicht anwendbar auf Personen, soweit deren Taten
nach dem Militérstrafrecht zu beurteilen sind.

2 Fir Personen, welche zum Zeitpunkt der Tat das 18. Altersjahi
noch nicht vollendet haben, bleiben die Vorschriften des Jugends
gesetzes vom 20. Juni 2003 (JStG) vorbehalten. Sind gleichzeitig
vor und eine nach der Vollendung des 18. Altersjahres begangen

6 gsro101 2Y beurteilen, so ist Artikel 3 Absatz 2 JStG anwendbar.
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1. Verbrechen
und Vergehen.

Begriff

Begehen durch
Unterlassen

2. Vorsatz und
Fahrl&assigkeit.

Begriffe

2 Fiir Personen, welche zum Zeitpunkt der Tat das 18. Altergahr noch
nicht vollendet haben, bleiben die Vorschriften des Jugendstrafrechts?
vorbehalten.

Zweiter Titel: Strafbarkeit

Art. 10

1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach
der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.

2 Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jah-
ren bedroht sind.

3Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bedroht sind.

Art. 11

1Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges
Untétigbleiben begangen werden.

2 Pflichtwidrig untétig bleibt, wer die Gefahrdung oder Verletzung
eines strafrechtlich geschitzten Rechtsgutes nicht verhindert, obwohl
er aufgrund seiner Rechtstellung dazu verpflichtet ist, namentlich auf
Grund:

a  desGesetzes;

b. enesVertrages;

c. einer freiwillig eéingegangenen Gefahrengemeinschaft; oder
d. der Schaffung einer Gefahr.

3 Wer pflichtwidrig untétig bleibt, ist gestutzt auf den entsprechenden
Tatbestand nur dann strafbar, wenn ihm nach den Umsténden der Tat
derselbe Vorwurf gemacht werden kann, wie wenn er die Tat durch
ein aktives Tun begangen hétte.

4 Das Gericht kann die Strafe mildern.

Art. 12

1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdriicklich anders, so ist nur strafbar,
wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsétzlich begeht.

7 Diemit dieser Vorlage verbundene Vorlage Jugendstrafgesetz ist im Zeitpunkt der
Verabschiedung des vorliegenden Gesetzes noch nicht verabschiedet, soll aber
gleichzeitig mit dem vorliegenden Gesetz in Kraft gesetzt werden.
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Sachverhalts-
irrtum

3. Rechtméssige
Handlungen
und Schuld.
Gesetzlich
erlaubte
Handlung

Rechtfertigende
Notwehr

Entschuldbare
Notwehr

Rechtfertigender
Notstand

2Vorsétzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit
Wissen und Willen ausfihrt. Vorsdtzlich handelt bereits, wer die
Verwirklichung der Tat fur mdglich halt und in Kauf nimmt.

3 Fahrlassig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge sei-
nes Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt
oder darauf nicht Rucksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsich-
tigkeit, wenn der Téter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den
Umstanden und nach seinen persdnlichen Verhaltnissen verpflichtet
ist.

Art. 13

1 Handelt der Téter in einer irrigen Vorstellung Uber den Sachverhalt,
so beurteilt das Gericht die Tat zu Gunsten des Téters nach dem Sach-
verhalt, den sich der Téter vorgestellt hat.

2 Hatte der Téter den Irrtum bei pflichtgemésser Vorsicht vermeiden
kénnen, so ist er wegen Fahrlassigkeit strafbar, wenn die fahrl&ssige
Begehung der Tat mit Strafe bedroht ist.

Art. 14

Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhdlt sich
rechtmassig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Ge-
setz mit Strafe bedroht ist.

Art. 15

Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem
Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt,
den Angriff in einer den Umstdnden angemessenen Weise abzuweh-
ren.

Art. 16

1 Uberschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr nach Arti-
kel 15, so mildert das Gericht die Strafe.

2 Uberschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr in ent-
schuldbarer Aufregung oder Bestiirzung tber den Angriff, so handelt
er nicht schuldhaft.

Art. 17

Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das
Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders
abwendbaren Gefahr zu retten, handelt rechtméassig, wenn er dadurch
hoherwertige Interessen wahrt.
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Art. 18

1 Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere
Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr fiir
Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermdgen oder andere hochwertige Gliter
zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das geféhr-
dete Gut preiszugeben.

2War dem Téter nicht zuzumuten, das geféhrdete Gut preiszugeben,
so handelt er nicht schuldhaft.

Art. 19

1War der Téter zur Zeit der Tat nicht féhig, das Unrecht seiner Tat
einzusehen oder geméss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht
strafbar.

2 War der Téter zur Zeit der Tat nur teilweise fahig, das Unrecht seiner
Tat einzusehen oder geméss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das
Gericht die Strafe.

3 Es kénnen indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64,
67 und 67b getroffen werden.

4 Konnte der Tater die Schuldunfahigkeit oder die Verminderung der
Schuldféhigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begange-
ne Tat voraussehen, so sind die Absétze 1-3 nicht anwendbar.

Art. 20

Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfahigkeit des Téters zu
zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehdrde oder das Gericht die
sachverstandige Begutachtung durch einen Sachverstandigen an.

Art. 21

Wer bel Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er
sich rechtswidrig verhdlt, handelt nicht schuldhaft. War der Irrtum
vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe.

Art. 22

1 Fuhrt der Téater, nachdem er mit der Ausfiihrung eines Verbrechens
oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tétigkeit nicht zu Ende
oder tritt der zur Vollendung der Tat gehdrende Erfolg nicht ein oder
kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.

2 VVerkennt der Téter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art
des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausfiihren
will, Uberhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straf-
los.



Strafgesetzbuch

Ruicktritt und
tétige Reue

5. Teilnahme.
Anstiftung

Gehilfenschaft

Teilnahme am
Sonderdelikt

Personliche
Verhdltnisse

Art. 23

1 Fuhrt der Téter aus eigenem Antrieb die strafbare Tétigkeit nicht zu
Ende oder trégt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so
kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung abse-
hen.

2Sind an einer Tat mehrere Téter oder Teilnehmer beteiligt, so kann
das Gericht die Strafe dessen mildern oder von der Bestrafung dessen
absehen, der aus eigenem Antrieb dazu beitrégt, die Vollendung der
Tat zu verhindern.

3 Das Gericht kann die Strafe auch mildern oder von der Bestrafung
absehen, wenn der Ricktritt des Téters oder des Teilnehmers die
Vollendung der Tat verhindert hétte, diese aber aus anderen Griinden
ausbleibt.

4 Bemiht sich einer von mehreren Tétern oder Teilnehmern aus eige-
nem Antrieb ernsthaft, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann
das Gericht seine Strafe mildern oder von seiner Bestrafung absehen,
wenn die Tat unabhangig von seinem Tatbeitrag begangen wird.

Art. 24

1 Wer jemanden vorsétzlich zu dem von diesem veriibten Verbrechen
oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf
den Téater Anwendung findet, bestraft.

2\Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird
wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft.

Art. 25

Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsdtzlich Hilfe leistet,
wird milder bestraft.

Art. 26

Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Téaters begriin-
det oder erhoht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht
obliegt, milder bestraft.

Art. 27

Besondere personliche Verhdtnisse, Eigenschaften und Umstande,
welche die Strafbarkeit erhthen, vermindern oder ausschliessen, wer-
den bel dem Téater oder Teilnehmer berlicksichtigt, bei dem sie vorlie-
gen.
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6. Strafbarkeit
der Medien

Quellenschutz

Art. 28

1Wird eine strafbare Handlung durch Veréffentlichung in einem
Medium begangen und erschopft sie sich in dieser Vertffentlichung,
so ist, unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen, der Autor
allein strafbar.

2 Kann der Autor nicht ermittelt oder in der Schweiz nicht vor Gericht
gestellt werden, so ist der verantwortliche Redaktor nach Artikel
322bis strafbar. Fehlt ein verantwortlicher Redaktor, so ist jene Person
nach Artikel 322bis strafbar, die fur die Veroffentlichung verantwort-
lichist.

3 Hat die Verroffentlichung ohne Wissen oder gegen den Willen des
Autors stattgefunden, so ist der Redaktor oder, wenn ein solcher fehlt,
diefur die Vertffentlichung verantwortliche Person als Téter strafbar.

4 Die wahrheitsgetreue Berichterstattung Uber &ffentliche Verhand-
lungen und amtliche Mitteilungen einer Behdrde ist straflos.

Art. 28a

1Verweigern Personen, die sich beruflich mit der Veréffentlichung
von Informationen im redaktionellen Teil eines periodisch erschei-
nenden Mediums befassen, oder ihre Hilfspersonen das Zeugnis Uber
die Identitét des Autors oder Uber Inhalt und Quellen ihrer Informa-
tionen, so dirfen weder Strafen noch prozessual e Zwangsmassnahmen
gegen sie verhéngt werden.

2 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Richter feststellt, dass:

a  das Zeugnis erforderlich ist, um eine Person aus einer unmit-
telbaren Gefahr fir Leib und Leben zu retten; oder

b. ohnedas Zeugnis ein Tétungsdelikt im Sinne der Artikel 111—
113 oder ein anderes Verbrechen, das mit einer Mindeststrafe
von 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, oder eine Straftat nach
den Artikeln 187, 189, 190, 191, 197 Ziffer 3, 260ter, 305bis,
305ter und 322te—322septies des vorliegenden Gesetzes sowie
nach Artikel 19 Ziffer 2 des Betéubungsmittelgesetzes vom
3. Oktober 19518 nicht aufgeklart werden oder der einer sol-
chen Tat Beschuldigte nicht ergriffen werden kann.

Art. 29

7. Y}g{retungs Eine besondere Pflicht, deren Verletzung die Strafbarkeit begriindet

VEMEInISE - gder erhoht, und die nur der juristischen Person, der Gesellschaft oder
der Einzelfirma obliegt, wird einer natlirlichen Person zugerechnet,
wenn diese handelt:

8 SR812.121
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8. Strafantrag.

Antragsrecht

Antragsfrist

Unteilbarkeit

Riickzug

a as Organ oder as Mitglied eines Organs einer juristischen
Person;

als GesdlIschafter;

as Mitarbeiter mit selbsténdigen Entscheidungsbefugnissen in
seinem Tétigkeitsbereich einer juristischen Person, einer
Gesellschaft oder einer Einzelfirma; oder

d. ohne Organ, Mitglied eines Organs, Gesellschafter oder Mit-
arbeiter zu sein, astatsachlicher Leiter.

Art. 30

1]st eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch
sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Téters beantragen.

2]st die verletzte Person handlungsunféhig, so ist ihr gesetzlicher
Vertreter zum Antrag berechtigt. Ist sie bevormundet, so steht das
Antragsrecht auch der Vormundschaftsbehdrde zu.

31st die verletzte Person unmiindig oder entmiindigt, so ist auch sie
zum Antrag berechtigt, wenn sie urteilsfahig ist.

4 Stirbt die verletzte Person, ohne dass sie den Strafantrag gestellt
oder auf den Strafantrag ausdriicklich verzichtet hat, so steht das An-
tragsrecht jedem Angehdrigen zu.

5 Hat eine antragsberechtigte Person ausdriicklich auf den Antrag ver-
zZichtet, soist ihr Verzicht endgultig.

Art. 31

Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist
beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der
Téter bekannt wird.

Art. 32

Stellt eine antragsberechtigte Person gegen einen an der Tat Betellig-
ten Strafantrag, so sind alle Beteiligten zu verfolgen.

Art. 33

1 Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurlickziehen,
solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eréffnet ist.

2 Wer seinen Strafantrag zurlickgezogen hat, kann ihn nicht nochmals
stellen.

3Zieht die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag gegentber
einem Beschuldigten zuriick, so gilt der Riickzug fur alle Beschuldig-
ten.
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4 Erhebt ein Beschuldigter gegen den Riickzug des Strafantrages Ein-
spruch, so gilt der Riickzug fur ihn nicht.

Dritter Titel: Strafen und M assnahmen
Erstes Kapitel: Strafen

Erster Abschnitt:
Geldstrafe, gemeinnitzige Arbeit, Freiheitsstrafe

Art. 34

1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so betragt die Geldstrafe héch-
stens 360 Tagessédtze. Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem
Verschulden des Téters.

2Ein Tagessatz betrégt hdchstens 3000 Franken. Das Gericht be-
stimmt die Hohe des Tagessatzes nach den personlichen und wirt-
schaftlichen Verhdtnissen des Téters im Zeitpunkt des Urteils, na
mentlich nach Einkommen und Vermdgen, Lebensaufwand, allféligen
Familien- und Unterstiitzungspflichten sowie nach dem Existenzmi-
nimum.

3 Die Behtrden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben
die fir die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskiinfte.

4 Zahl und Hohe der Tagessdtze sind im Urteil festzuhalten.

Art. 35

1 Die Vollzugshehérde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist
von 1-12 Monaten. Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch
die Fristen verlangern.

2 Besteht der begriindete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Voll-
streckung der Geldstrafe entziehen wird, so kann die Vollzugsbehdrde
die sofortige Bezahlung oder eine Sicherheits eistung verlangen.

3 Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe nicht fristgemass, so ordnet
die Vollzugsbehdrde die Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu
erwarten ist.

Art. 36

1 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem
Betreibungsweg (Art. 35 Abs. 3) uneinbringlich igt, tritt an die Stelle
der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Ein Tagessatz entspricht einem Tag
Freiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe entféllt, soweit die Geldstrafe
nachtréglich bezahlt wird.

2 Wurde die Geldstrafe durch eine Verwaltungsbehorde verhangt, so
entscheidet das Gericht Uber die Ersatzfreiheitsstrafe.
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2. Gemein-

niitzige Arbeit.

Inhalt

Vollzug

Umwandlung

3Kann der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen, weil sich ohne
sein Verschulden die fir die Bemessung des Tagessatzes massgeben-
den Verhdltnisse seit dem Urteil erheblich verschlechtert haben, so
kann er dem Gericht beantragen, den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe
Zu sistieren und stattdessen:

a dieZahlungsfrist bis zu 24 Monaten zu verlangern; oder
b. den Tagessatz herabszusetzen; oder
c. gemeinnitzige Arbeit anzuordnen.

4 Ordnet das Gericht gemeinniitzige Arbeit an, so sind die Artikel 37,
38 und 39 Absatz 2 anwendbar.

5 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe trotz verlangerter Zahlungsfrist
oder herabgesetztem Tagessatz nicht bezahlt oder die gemeinniitzige
Arbeit trotz Mahnung nicht leistet, wird die Ersatzfreiheitsstrafe voll-
zogen.

Art. 37

1 Das Gericht kann mit Zustimmung des Téaters an Stelle einer Frei-
heitsstrafe von weniger als sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu
180 Tagessdtzen gemeinniitzige Arbeit von héchstens 720 Stunden
anordnen.

2Die gemeinnutzige Arbeit ist zu Gunsten sozialer Einrichtungen,
Werken in offentlichem Interesse oder hilfsbedirftiger Personen zu
leisten. Sieist unentgeltlich.

Art. 38

Die Vollzugshehdrde bestimmt dem Verurteilten eine Frist von héchs-
tens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinniitzige Arbeit zu leisten
hat.

Art. 39

1Soweit der Verurteilte die gemeinnitzige Arbeit trotz Mahnung
nicht entsprechend dem Urteil oder den von der zusténdigen Behorde
festgelegten Bedingungen und Auflagen leistet, wandelt sie das Ge-
richt in Geld- oder Freiheitsstrafe um.

2 4 Stunden gemeinniitziger Arbeit entsprechen 1 Tagessatz Geldstrafe
oder 1 Tag Freiheitsstrafe.

3 Freiheitsstrafe darf nur angeordnet werden, wenn zu erwarten it,
dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann.
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3. Freiheitsstrafe.
Im Allgemeinen

Kurze
unbedingte
Freiheitsstrafe

1. Bedingte
Strafen

2. Teilbedingte
Strafen
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Art. 40

Die Dauer der Freiheitsstrafe betragt in der Regel mindestens sechs
Monate;, die Hochstdauer betrdgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz
ausdriicklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslénglich.

Art. 41

! Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger
als sechs Monaten nur erkennen, wenn die V oraussetzungen fur eine
bedingte Strafe (Art. 42) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass
eine Geldstrafe oder gemeinniitzige Arbeit nicht vollzogen werden
kann.

2 Es hat diese Strafform naher zu begriinden.

3 Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe an Stelle einer nicht bezahlten
Geldstrafe (Art. 36) oder nicht geleisteter gemeinnitziger Arbeit
(Art. 39).

Zweiter Abschnitt:
Bedingte und teilbedingte Strafen

Art. 42

! Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinniitzi-
ger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten
und hdchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte
Strafe nicht notwendig erscheint, um den Téater von der Begehung
weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.

2 Wurde der Téter innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Tat zu ei
ner bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessétzen
verurteilt, so ist der Aufschub nur zuldssig, wenn besonders giinstige
Umsténde vorliegen.

3 Die Gewahrung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert
werden, wenn der Tater eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen
hat.

“ Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit
einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.

Art. 43

! Das Gericht kann den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinniitziger
Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und héch-
stens drel Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist,
um dem Verschulden des Téters gentigend Rechnung zu tragen.
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3. Gemeinsame
Bestimmungen.

Probezeit

Bewahrung

Nichtbew&hrung

2 Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Halfte der Strafe nicht Giber-
steigen.

3 Bei der teilbedingten Freiheitsstrafe muss sowohl der aufgeschobene
wie auch der zu vollziehende Teil mindestens sechs Monate betragen.
Die Bestimmungen Uber die Gewdhrung der bedingten Entlassung
(Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwend-
bar.

Art. 44

1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf,
so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwe bis
fUnf Jahren.

2Fur die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewahrungshilfe
anordnen und Weisungen erteilen.

3 Das Gericht erklart dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen
der bedingten und der teilbedingten Strafe.

Art. 45

Hat sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit bewéhrt, so
wird die aufgeschobene Strafe nicht mehr vollzogen.

Art. 46

1 Begeht der Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder
Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten ver-
Uben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den
bedingten Teil der Strafe. Es kann die Art der widerrufenen Strafe
andern, um mit der neuen Strafe in sinngemédsser Anwendung von
Artikel 49 eine Gesamtstrafe zu bilden. Dabei kann es auf eine unbe-
dingte Freiheitsstrafe nur erkennen, wenn die Gesamtstrafe mindestens
sechs Monate erreicht oder die Voraussetzungen nach Artikel 41 er-
fllt sind.

2 st nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen
wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Ver-
urteilten verwarnen oder die Probezeit um hochstens die Hélfte der im
Urtell festgesetzten Dauer verléngern. Fir die Dauer der verléngerten
Probezeit kann das Gericht Bewahrungshilfe anordnen und Weisun-
gen erteilen. Erfolgt die Verldngerung erst nach Ablauf der Probezeit,
so beginnt sie am Tag der Anordnung.

3 Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zustan-
dige Gericht entscheidet auch Uber den Widerruf.

4 Entzieht sich der Verurteilte der Bewahrungshilfe oder missachtet er
die Weisungen, so ist Artikel 95 Absétze 3-5 anwendbar.
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1. Grundsatz

2. Strafmilde-
rung. Griinde

Wirkung
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5 Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem
Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.

Dritter Abschnitt: Strafzumessung

Art. 47

1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Téters zu. Es
berticksichtigt das Vorleben und die persdnlichen Verhdtnisse sowie
die Wirkung der Strafe auf das Leben des Téters.

2 Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Ge-
fahrdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des
Handelns, den Beweggrinden und Zielen des Téters sowie danach
bestimmt, wie weit der Téter nach den inneren und dusseren Umstan-
den in der Lage war, die Gefdhrdung oder Verletzung zu vermeiden.

Art. 48
Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a.  der Téter gehandelt hat:
1. ausachtenswerten Beweggriinden,
2. inschwerer Bedréngnis,
3. unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
4. auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schul det
oder von der er abhangig ist;

b. der Tater durch das Verhaten der verletzten Person ernsthaft
in Versuchung gefuhrt worden ist;

c. der Téter in einer nach den Umsténden entschuldbaren hefti-
gen Gemiitshewegung oder unter grosser sedlischer Belastung
gehandelt hat;

d. der Téter aufrichtige Reue betétigt, namentlich den Schaden,
soweit esihm zuzumuten war, ersetzt hat;

e. das Strafbedlrfnisin Anbetracht der seit der Tat verstrichenen
Zeit deutlich vermindert ist und der Tater sich in dieser Zeit
wohl verhalten hat.

Art. 48a
1 Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Min-
deststrafe gebunden.

2 Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erken-
nen, ist aber an das gesetzliche Hochst- und Mindestmass der Strafart
gebunden.
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3. Konkurrenz

4. Begriindungs-
pflicht

5. Anrechnung
der Unter-
suchungshaft

1. Griinde.

Fehlendes
Strafbedirfnis

Wiedergut-
machung

Art. 49

1 Hat der Tater durch eine oder mehrere Handlungen die Vorausset-
zungen fir mehrere gleichartige Strafen erfilllt, so verurteilt ihn das
Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhoht sie angemes-
sen. Es darf jedoch das Hochstmass der angedrohten Strafe nicht um
mehr als die Halfte erhdhen. Dabei ist es an das gesetzliche Hochst-
mass der Strafart gebunden.

2 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Téter begangen hat,
bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es
die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Téter nicht schwerer bestraft
wird, as wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt wor-
den wéren.

3 Hat der Téter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Al-
tergahres begangen, so dirfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe
nach den Absédtzen 1 und 2 nicht stérker ins Gewicht fallen, als wenn
siefir sich alein beurteilt worden wéren.

Art. 50

Ist ein Urteil zu begriinden, so halt das Gericht in der Begriindung
auch die fir die Zumessung der Strafe erheblichen Umstdnde und
deren Gewichtung fest.

Art. 51

Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Tater wahrend
dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe
an. Ein Tag Haft entspricht 1 Tagessatz Geldstrafe oder 4 Stunden
gemeinnutziger Arbeit.

Vierter Abschnitt: Strafbefreiung

Art. 52

Die zustandige Behorde sieht von einer Strafverfolgung, einer Uber-
weisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und
Tatfolgen geringfligig sind.

Art. 53

Hat der Téter den Schaden gedeckt oder ale zumutbaren Anstrengun-
gen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen,
so sieht die zusténdige Behdrde von einer Strafverfolgung, einer
Uberweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
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a die Voraussetzungen fir die bedingte Strafe (Art. 42) erfiillt

sind; und
b. das Interesse der Offentlichkeit und des Geschadigten an der
Strafverfolgung gering sind.
Art. 54

Ist der Téter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer
betroffen, dass eine Strafe unangemessen wére, so sieht die zustandige
Behorde von einer Strafverfolgung, einer Uberweisung an das Gericht
oder einer Bestrafung ab.

Art. 55

1 Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der
bedingten Entlassung von der Riickversetzung ab, wenn die Voraus-
setzungen der Strafbefreiung gegeben sind.

2 Als zusténdige Behdrden nach den Artikeln 52, 53 und 54 bezeich-
nen die Kantone Organe der Strafrechtspflege.

Zweites Kapitel: Massnahmen

Erster Abschnitt:
Ther apeutische M assnahmen und Verwahrung

Art. 56
1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:

a. ene Strafe dlein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straf-
taten des Téters zu begegnen;

b. ein Behandlungsbedirfnis des Téters besteht oder die offent-
liche Sicherheit dies erfordert; und

c. die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfillt
sind.
2 Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr ver-
bundene Eingriff in die Personlichkeitsrechte des Téters im Hinblick
auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht un-
verhdltnisméssig ist.

3 Das Gericht stitzt sich beim Entscheid Uber die Anordnung einer
Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Ande-
rung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachversténdige Begut-
achtung. Diese aussert sich tiber:

a die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behand-
lung des Téters;
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Zusammen-
treffen von
Massnahmen

Verhdltnis der
Massnahmen zu
den Strafen

Vollzug

2. Stationére
therapeutische
Massnahmen.
Behandlung

von psychischen
Storungen

b. die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer moglicher Straf-
taten; und

c. dieMoglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.

4 Hat der Téter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen,
so ist die Begutachtung durch einen Sachversténdigen vorzunehmen,
der den Téter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.

5 Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine
geeignete Einrichtung zur Verfligung steht.

6 Eine Massnahme, fiir welche die Voraussetzungen nicht mehr erfillt
sind, ist aufzuheben.

Art. 56a

1 Sind mehrere Massnahmen in gleicher Weise geeignet, ist aber nur
eine notwendig, so ordnet das Gericht digjenige an, die den Tater am
wenigsten beschwert.

2Sind mehrere Massnahmen notwendig, so kann das Gericht diese
zusammen anordnen.

Art. 57

1 Sind die Voraussetzungen sowohl fiir eine Strafe wie fir eine Mass-
nahme erflllt, so ordnet das Gericht beide Sanktionen an.

2 Der Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 geht einer
zugleich ausgesprochenen sowie einer durch Widerruf oder Riickver-
setzung vollziehbaren Freiheitsstrafe voraus. Ebenso geht die Riick-
versetzung in eine Massnahme nach Artikel 62a einer zugleich ausge-
sprochenen Gesamtstrafe voraus.

3Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug ist auf die
Strafe anzurechnen.

Art. 58

1|st die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 oder
Artikel 63 zu erwarten, so kann dem Téter gestattet werden, den Voll-
Zug vorzeitig anzutreten.

2 Die therapeutischen Einrichtungen im Sinne der Artikel 5961 sind
vom Strafvollzug getrennt zu fuhren.

Art. 59

1]st der Téter psychisch schwer gestort, so kann das Gericht eine sta-
tionédre Behandlung anordnen, wenn:

a  der Téater ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit
seiner psychischen Stérung in Zusammenhang steht; und

8257



Strafgesetzbuch

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit sei-
ner psychischen Stérung in Zusammenhang stehender Taten

begegnen.

2 Die stationére Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatri-
schen Einrichtung oder einer Massnahmevoll zugseinrichtung.

3 ol ange die Gefahr besteht, dass der Téter flieht oder weitere Strafta
ten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er
kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt
werden, sofern die notige therapeutische Behandlung durch Fachper-
sonal gewaéhrleistet ist.

“ Der mit der stationaren Behandlung verbundene Freiheitsentzug

betragt in der Regel héchstens funf Jahre. Sind die V oraussetzungen
fur die bedingte Entlassung nach finf Jahren noch nicht gegeben und

ist zu erwarten, durch die Fortfihrung der Massnahme lasse sich der
Gefahr weiterer mit der psychischen Stérung des Téters in Zusam-

menhang stehender Verbrechen und V ergehen begegnen, so kann das
Gericht auf Antrag der Vollzugsbehdrde die Verlangerung der Mass-
nahme um jeweils hchstens fiinf Jahre anordnen.

Art. 60

Suchtbehandiung * ISt der Téter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhangig, so kann
das Gericht eine stationare Behandlung anordnen, wenn:

a der Téter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit
seiner Abhangigkeit in Zusammenhang steht; und

b. zuerwartenist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der
Abhangigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen.

2 Das Gericht tragt dem Behandlungsgesuch und der Behandlungs-
bereitschaft des Téters Rechnung.

® Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder,
wenn notig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen
Bediirfnissen des Téters und seiner Entwicklung anzupassen.

4 Der mit der stationdren Behandlung verbundene Freiheitsentzug

betragt in der Regel hdchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen

fir die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben und
ist zu erwarten, durch die Fortfihrung der Massnahme lasse sich der
Gefahr weiterer mit der Abhangigkeit des Téters in Zusammenhang
stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht
auf Antrag der Vollzugsbehorde die Verlangerung der Massnahme
einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der Massnahme ver-

bundene Freiheitsentzug darf im Falle der Verlangerung und der

Riickversetzung nach der bedingten Entlassung die Hchstdauer von

insgesamt sechs Jahren nicht tberschreiten.
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Massnahmen
fur junge
Erwachsene

Bedingte
Entlassung

Art. 61

1War der Téter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre at und ist er in
seiner Personlichkeitsentwicklung erheblich gestért, so kann ihn das
Gericht in eine Einrichtung fiir junge Erwachsene einweisen, wenn;

a  der Téater ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit
der Stérung seiner Personlichkeitsentwicklung in Zusammen-
hang steht; und

b.  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der
Stérung seiner Personlichkeitsentwicklung in Zusammenhang
stehender Taten begegnen.

2Die Einrichtungen fir junge Erwachsene sind von den Ubrigen
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu fuhren.

3Dem Téter sollen die Féhigkeiten vermittelt werden, selbstverant-
wortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus-
und Weiterbildung zu férdern.

4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug betrégt hochs-
tens vier Jahre. Er darf im Falle der Riickversetzung nach bedingter
Entlassung die Hochstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht ber-
schreiten. Die Massnahme ist spétestens dann aufzuheben, wenn der
Téter das 30. Altergjahr vollendet hat.

5 Wurde der Téter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begange-
nen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung fir
Jugendliche vollzogen werden.

Art. 62

1 Der Téter wird aus dem stationéren Vollzug der Massnahme bedingt
entlassen, sobald sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit
gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewéahren.

2Bel der bedingten Entlassung aus einer Massnahme nach Artikel 59
betragt die Probezeit ein bis finf Jahre, bei der bedingten Entlassung
aus einer Massnahme nach den Artikeln 60 und 61 ein bisdrel Jahre.

3 Der bedingt Entlassene kann verpflichtet werden, sich wéhrend der
Probezeit ambulant behandeln zu lassen. Die Vollzugshehdrde kann
fir die Dauer der Probezeit Bewdahrungshilfe anordnen und Weisun-
gen erteilen.

4 Erscheint bel Ablauf der Probezeit eine Fortfiihrung der ambulanten
Behandlung, der Bewdahrungshilfe oder der Weisungen notwendig, um
der Gefahr weiterer mit dem Zustand des bedingt Entlassenen in
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugshehérde die Probezeit wie
folgt verlangern:
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Nichtbew&hrung
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a  be der bedingten Entlassung aus einer Massnahme nach Arti-
kel 59 jeweils um ein bis funf Jahre;

b. be der bedingten Entlassung aus einer Massnahme nach den
Artikeln 60 und 61 um ein bisdrei Jahre.

5 Die Probezeit nach der bedingten Entlassung aus einer Massnahme
nach den Artikeln 60 und 61 darf insgesamt hdchstens sechs Jahre
dauern.

6 Hat der Téter eine Straftat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 began-
gen, so kann die Probezeit so oft verlangert werden, as dies notwen-
dig erscheint, um weitere Straftaten dieser Art zu verhindern.

Art. 62a

1 Begeht der bedingt Entlassene wahrend der Probezeit eine Straftat
und zeigt er damit, dass die Gefahr, der die Massnahme begegnen soll,
fortbesteht, so kann das fur die Beurteilung der neuen Tat zusténdige
Gericht nach Anhorung der Vollzugsbehdrde:

a.  dieRickversetzung anordnen;

b. die Massnahme aufheben und, sofern die Voraussetzungen
dazu erfillt sind, eine neue Massnahme anordnen; oder

c. die Massnahme aufheben und, sofern die Voraussetzungen
dazu erfillt sind, den Vollzug einer Freiheitsstrafe anordnen.

2Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen fur eine
unbedingte Freiheitsstrafe erfullt und trifft diese mit einer zu Gunsten
der Massnahme aufgeschobenen Freiheitsstrafe zusammen, so spricht
das Gericht in Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe aus.

31st auf Grund des Verhatens des bedingt Entlassenen wahrend der
Probezeit ernsthaft zu erwarten, dass er eine Tat im Sinne von Arti-
kel 64 Absatz 1 begehen konnte, so kann das Gericht, das die Mass-
nahme angeordnet hat, auf Antrag der Vollzugsbehérde die Rickver-
setzung anordnen.

4 Die Rulckversetzung dauert fir die Massnahme nach Artikel 59
héchstens fiinf Jahre, fur die Massnahmen nach den Artikeln 60 und
61 hochstens zwei Jahre.

5 Sieht das Gericht von einer Riickversetzung oder einer neuen Mass-
nahme ab, so kann es:

den bedingt Entlassenen verwarnen;
eine ambulante Behandlung oder Bewahrungshilfe anordnen;
dem bedingt Entlassenen Weisungen erteilen; und

die Probezeit bei einer Massnahme nach Artikel 59 um ein bis
fUnf Jahre, bei einer Massnahme nach den Artikeln 60 und 61
um ein bisdrei Jahre verléngern.
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Endguiltige
Entlassung

Aufhebung der
Massnahme

6 Entzieht sich der bedingt Entlassene der Bewahrungshilfe oder miss-
achtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absétze 3-5 anwendbar.

Art. 62b

1Hat sich der bedingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit
bewahrt, so ist er endgiltig entlassen.

2Der Téter wird endglitig entlassen, wenn die Hochstdauer einer
Massnahme nach den Artikeln 60 und 61 erreicht wurde und die Vor-
aussetzungen fir die bedingte Entlassung eingetreten sind.

3 |st der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug kiirzer als die
aufgeschobene Freiheitsstrafe, so wird die Reststrafe nicht mehr voll-
zogen.

Art. 62c
1 Die Massnahme wird aufgehoben, wenn:
a  deren Durch- oder Fortfiihrung als aussichtslos erscheint;

b. die Hochstdauer nach den Artikeln 60 und 61 erreicht wurde
und die Voraussetzungen fur die bedingte Entlassung nicht
eingetreten sind; oder

c. einegeeignete Einrichtung nicht oder nicht mehr exigtiert.

2 |st der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug kiirzer s die
aufgeschobene Freiheitsstrafe, so wird die Reststrafe vollzogen. Lie-
gen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten
Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so ist der Vollzug
aufzuschieben.

3 An Stelle des Strafvollzugs kann das Gericht eine andere Massnah-
me anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr
weiterer mit dem Zustand des Téaters in Zusammenhang stehender
Verbrechen und Vergehen begegnen.

41st bei Aufhebung einer Massnahme, die auf Grund einer Straftat
nach Artikel 64 Absatz 1 angeordnet wurde, ernsthaft zu erwarten,
dass der Téter weitere Taten dieser Art begeht, so kann das Gericht
auf Antrag der Vollzugsbehdrde die Verwahrung anordnen.

5 Halt die zustandige Behérde bei Aufhebung der Massnahme eine
vormundschaftliche Massnahme firr angezeigt, so teilt sie dies der
V ormundschaftsbehdrde mit.

6 Das Gericht kann ferner eine stationére therapeutische Massnahme
vor oder wéhrend ihres Vollzugs aufheben und an deren Stelle eine
andere stationdre therapeutische Massnahme anordnen, wenn zu er-
warten ist, mit der neuen Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer
mit dem Zustand des Téters in Zusammenhang stehender Verbrechen
und Vergehen offensichtlich besser begegnen.
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Behandlung.
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Art. 62d

1 Die zustandige Behorde pruft auf Gesuch hin oder von Amtes we-
gen, ob und wann der Téter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt
zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst dar-
Uber mindestens einmal jéhrlich. Vorher hort sie den Eingewiesenen
an und holt einen Bericht der Leitung der VVollzugseinrichtung ein.

2 Hat der Téter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen,
so beschliesst die zusténdige Behorde gestiitzt auf das Gutachten eines
unabhangigen Sachverstéandigen und nach Anhérung einer Kommis-
sion aus Vertretern der Strafverfolgungsbehérden, der Vollzugsbehor-
den sowie der Psychiatrie. Sachverstandige und Vertreter der Psych-
iatrie durfen den Téter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut
haben.

Art. 63

1|st der Téater psychisch schwer gestort, ist er von Suchtstoffen oder in
anderer Weise abhéangig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht
stationdr, sondern ambulant behandelt wird, wenn:

a. der Tater eine mit Strafe bedrohte Tat veriibt, die mit seinem
Zustand in Zusammenhang steht; und

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit
dem Zustand des Téters in Zusammenhang stehender Taten

begegnen.

2 Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen un-
bedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklarten
Freiheitsstrafe sowie einer durch Riickversetzung vollziehbar gewor-
denen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschie-
ben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann fur die
Dauer der Behandlung Bewahrungshilfe anordnen und Weisungen
erteilen.

3 Die zustdndige Behorde kann verfliigen, dass der Téter voriberge-
hend stationér behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulan-
ten Behandlung geboten ist. Die stationdre Behandlung darf insgesamt
nicht langer als zwei Monate dauern.

4 Die ambulante Behandlung darf in der Regd nicht langer as funf
Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Hochstdauer eine Fortfiih-
rung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer
mit einer psychischen Storung in Zusammenhang stehender Verbre-
chen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der
Vollzugsbehdrde die Behandlung um jewells ein bis funf Jahre ver-
langern.
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Aufhebung der
Massnahme

Vollzug der
aufgeschobenen
Fretheitsstrafe

Art. 63a

1Die zusténdige Behorde priift mindestens einmal jahrlich, ob die
ambulante Behandlung fortzusetzen oder aufzuheben ist. Sie hort vor-
her den Téter an und holt einen Bericht des Therapeuten ein.

2 Die ambulante Behandlung wird durch die zustandige Behorde auf-
gehoben, wenn:

a  seefolgreich abgeschlossen wurde;
b. deren Fortflihrung als aussichtslos erscheint; oder

c. diegesetzliche Hochstdauer fur die Behandlung von Alkohol-,
Betaubungsmittel- oder Arzneimittelabhangigen erreicht ist.

3 Begeht der Téater wahrend der ambulanten Behandlung eine Straftat
und zeigt er damit, dass mit dieser Behandlung die Gefahr weiterer mit
dem Zustand des Téters in Zusammenhang stehender Taten voraus-
sichtlich nicht abgewendet werden kann, so wird die erfolglose am-
bulante Behandlung durch das fiir die Beurteilung der neuen Tat zu-
standige Gericht aufgehoben.

4 Entzieht sich der Téter der Bewahrungshilfe oder missachtet er die
Weisungen, so ist Artikel 95 Absétze 3-5 anwendbar.

Art. 63b

1|st die ambulante Behandlung erfolgreich abgeschlossen, so wird die
aufgeschobene Freiheitsstrafe nicht mehr vollzogen.

2 Wird die ambulante Behandlung wegen Aussichtdosigkeit (Art. 63a
Abs. 2 Bst. b), Erreichen der gesetzlichen Héchstdauer (Art. 63a
Abs. 2 Bst. ¢) oder Erfolglosigkeit (Art. 63a Abs. 3) aufgehoben, so
ist die aufgeschobene Freiheitsstrafe zu vollziehen.

3 Erscheint die in Freiheit durchgefiihrte ambulante Behandlung fur
Dritte als gefahrlich, so wird die aufgeschobene Freiheitsstrafe voll-
zogen und die ambulante Behandlung wahrend des Vollzugs der Frei-
heitsstrafe weitergefuhrt.

4 Das Gericht entscheidet darliber, inwieweit der mit der ambulanten
Behandlung verbundene Freiheitsentzug auf die Strafe angerechnet
wird. Liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der
bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so
schiebt es den Vollzug auf.

5 An Stelle des Strafvollzugs kann das Gericht eine stationére thera-
peutische Massnahme nach den Artikeln 59-61 anordnen, wenn zu
erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer, mit dem Zustand
des Téters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen

begegnen.
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Art. 64

@;;WQ%?@ ! Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Téter einen Mord, eine
und Vollzug vorsétzliche Totung, eine schwere Korperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub,
eine Geisdlnahme, eine Brandstiftung, eine Geféhrdung des Lebens oder eine andere
mit einer Hochststrafe von finf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch
die er die physische, psychische oder sexuelle Integritdt einer andern Person

schwer beeintréchtigt hat oder beeintréchtigen wollte, und wenn:

a auf Grund der Personlichkeitsmerkmale des Téters, der Tatumstande und
seiner gesamten Lebensumstande ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere
Taten dieser Art begeht; oder

b. auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen
Storung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang
stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Téter weitere Taten dieser Art
begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen
Erfolg verspricht.

2 Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen
Uber die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht
anwendbar.

3| st schon wahrend des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Téter sich
in Fretheit bewéhrt, so verfigt das Gericht die bedingte Entlassung aus der
Frelheitsstrafe frihestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Tater zwei
Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslanglichen Freiheitsstrafe
verbusst hat. Zusténdig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat.
Im Ubrigen ist Artikel 64aanwendbar.

4 Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer
Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die 6ffentliche Sicherheit ist zu
gewdhrleisten. Der Téter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.

Art. 64a

é&ﬁg@u‘d ! Der Tater wird aus der Verwahrung bedingt entlassen, sobald zu erwarten ist,
dass er sich in der Freiheit bewahrt. Die Probezeit betragt zwei bis finf Jahre. Fir
die Dauer der Probezeit kann Bewéhrungshilfe angeordnet und konnen
Weisungen erteilt werden.

2 Erscheint bei Ablauf der Probezeit eine Fortfiihrung der Bewé&hrungshilfe
oder der Weisungen als notwendig, um der Gefahr weiterer Straftaten im Sinne von
Artikel 64 Absatz | zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der
Vollzugsbehérde die Probezeit jeweils um weitere zwel bis finf Jahre
verléangern.

3 |st auf Grund des Verhaltens des bedingt Entlassenen wéahrend der Probezeit
ernsthaft zu erwarten, dass er weitere Straftaten im Sinne von Artikel 64 Absatz
| begehen konnte, so ordnet das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehdrde die
Ruckversetzung an.

4 Entzieht sich der bedingt Entlassene der Bewahrungshilfe oder missachtet er die
Weisungen, so ist Artikel 95 Absétze 3-5 anwendbar.



Priifung der
Entlassung

5. Anderung der
Sanktion

|. Friedens-
blirgschaft

5 Hat sich der bedingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit bewéhrt, so
ist er endgliltig entlassen

Art. 64b
! Die zusténdige Behorde priift auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:

a. mindestens einmal jéhrlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob
und wann der Téter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art.
64aAbs. 1);

b. mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob
die Voraussetzungen fir eine stationdre therapeutische Behandlung
gegeben sind und beim zustandigen Gericht entsprechend Antrag gestellt
werden soll (Art. 65 Abs. 1).

2 Die zusténdige Behorde trifft die Entscheide nach Absatz | gestiitzt auf:
a. einen Bericht der Anstaltsleitung;

b. eine unabhéngige sachverstandige Begutachtung im Sinne von Artikel 56
Absatz 4;

c. die Anhorung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d. die Anhérung des Téters.

Art. 65

! Sind bei einem Verurteilten vor oder wahrend des Vollzugs einer Freiheitsstrafe
oder einer Verwahrung die Voraussetzungen einer stationdren therapeutischen
Massnahme nach den Artikeln 59-61 gegeben, so kann das Gericht diese
Massnahme nachtréglich anordnen. Zustdndig ist das Gericht, das die Strafe
ausgesprochen oder die Verwahrung angeordnet hat. Der Vollzug einer Reststrafe
wird aufgeschoben.

2 Ergibt sich bei einem Verurteilten wéhrend des Vollzuges der Freiheitsstrafe
aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel, dass die Voraussetzungen der
Verwahrung gegeben sind und im Zeitpunkt der Verurteilung bereits bestanden
haben, ohne dass das Gericht davon Kenntnis haben konnte, so kann das Gericht
die Verwahrung nachtréglich anordnen. Zustandigkeit und Verfahren bestimmen
sich nach den Regeln, die fir die Wiederaufnahme gelten.

Zweiter Abschnitt: Andere Massnahmen

Art. 66

! Besteht die Gefahr, dass jemand ein Verbrechen oder Vergehen ausfiihren
wird, mit dem er gedroht hat, oder legt jemand, der wegen eines Verbrechens
oder eines Vergehens verurteilt wird, die bestimmte Absicht an den Tag, die
Tat zu wiederholen, so kann ihm das Gericht auf Antrag des Bedrohten das
Versprechen abnehmen, die Tat nicht auszufiihren, und ihn anhalten, angemessene
Sicherheit dafUr zu leisten.

2 Verweigert er das Versprechen oder leistet er boswillig die Sicherheit nicht
innerhalb der bestimmten Frist, so kann ihn das Gericht durch Sicherheitshaft
zum Versprechen oder zur Leistung von Sicherheit anhalten. Die Sicherheitshaft
darf nicht langer als zwei Monate dauern. Sie wird wie eine kurze Freiheitsstrafe
vollzogen (Art. 79).
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3 Begeht er das Verbrechen oder das Vergehen innerhab von zwei
Jahren, nachdem er die Sicherheit geleistet hat, so verfdllt die Sicher-
heit dem Staate. Andernfalls wird sie zuriickgegeben.

Art. 67

1 Hat jemand in Auslibung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsge-
schéftes ein Verbrechen oder Vergehen begangen, fur das er zu einer
Freiheitsstrafe von Uiber sechs Monaten oder einer Geldstrafe von tber
180 Tagessétzen verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr weiteren
Missbrauchs, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleich-
bare Tétigkeit fiir sechs Monate bis zu funf Jahren ganz oder teilweise
verbieten.

2 Mit dem Berufsverbot wird ausgeschlossen, dass der Téter die Téatig-
keit selbststéndig, als Organ einer juristischen Person oder Handels-
gesdllschaft, als Beauftragter oder als Vertreter eines andern ausiibt.
Besteht die Gefahr, der Téter werde seine Tétigkeit auch zur Bege-
hung von Straftaten missbrauchen, wenn er sie nach Weisung und
unter Kontrolle eines Vorgesetzten ausiibt, so ist ihm die Tétigkeit
ganz zu untersagen.

Art. 67a

1 Das Berufsverbot wird am Tag wirksam, an dem das Urteil rechts-
kréftig wird. Die Dauer des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder einer
freiheitsentziehenden Massnahme (Art. 59-61 und 64) wird auf die
Dauer des Verbots nicht angerechnet.

2 Hat der Téter die ihm auferlegte Probezeit nicht bestanden und wird
die bedingte Freiheitsstrafe vollzogen oder die Riickversetzung in eine
Strafe oder Massnahme angeordnet, so wird die Dauer des Verbots
erst von dem Tage an gerechnet, an dem er bedingt oder endgiltig
entlassen wird oder an dem die Sanktion aufgehoben oder erlassen
wird.

3 Hat der Téter die ihm auferlegte Probezeit bestanden, so entscheidet
die zustandige Behorde Uber eine inhaltliche oder zeitliche Einschrén-
kung oder (iber die Aufhebung des Berufsverbots.

4 |st das Berufsverbot seit mindestens zwei Jahren vollzogen, so kann
der Téter bei der zusténdigen Behdrde um eine inhaltliche oder zeit-
liche Einschrankung oder um die Aufhebung des V erbots ersuchen.

5|st ein weiterer Missbrauch nicht zu befiirchten und hat der Téater
den von ihm verursachten Schaden soweit zumutbar ersetzt, so ist das
Berufsverbot im Fall von Absatz 3 oder 4 von der zustandigen Behor-
de aufzuheben.
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3. Fahrverbot

4. Veroffent-
lichung des
Urteils

5. Einziehung.

a Sicherungs-
einziehung

b. Einziehung
von Vermogens-
werten.

Grundsétze

Art. 67b

Hat der Téter ein Motorfahrzeug zur Begehung eines Verbrechens
oder Vergehens verwendet und besteht Wiederholungsgefahr, so kann
das Gericht neben einer Strafe oder einer Massnahme nach den Arti-
keln 59-64 den Entzug des Lernfahr- oder Fuhrerausweises fur die
Dauer von einem Monat bis zu funf Jahren anordnen.

Art. 68

1]st die Verdffentlichung eines Strafurteils im &ffentlichen Interesse,
im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so
ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.

21st die Verdffentlichung eines freisprechenden Urteils oder einer
Einstellungsverfigung der Strafverfolgungsbehdrde im 6ffentlichen
Interesse, im Interesse des Freigesprochenen oder Entlasteten geboten,
so ordnet sie das Gericht auf Staatskosten oder auf Kosten des Anzei-
gersan.

3 Die Verdffentlichung im Interesse des Verletzten, Antragsberechtig-
ten, Freigesprochenen oder Entlasteten erfolgt nur auf deren Antrag.

4 Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Verdffentlichung.

Art. 69

1Das Gericht verfigt ohne Rucksicht auf die Strafbarkeit einer
bestimmten Person die Einziehung von Gegensténden, die zur Bege-
hung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch
eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegensténde die
Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die 6ffentliche Ord-
nung gefahrden.

2Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstdnde
unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.

Art. 70

1Das Gericht verflgt die Einziehung von Vermdgenswerten, die
durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, ei-
ne Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem
Verletzten zur Wiederherstellung des rechtméssigen Zustandes ausge-
handigt werden.

2Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermo-
genswerte in Unkenntnis der Einziehungsgriinde erworben hat und
soweit er fir sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder
die Einziehung ihm gegeniiber sonst eine unverhatnismassige Harte
darstellen wirde.
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3 Das Recht zur Einziehung verjahrt nach sieben Jahren; ist jedoch die
Verfolgung der Straftat einer léngeren Verjéhrungsfrist unterworfen,
so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.

4 Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Anspriiche Ver-
letzter oder Dritter erléschen funf Jahre nach der amtlichen Bekannt-
machung.

5Lasst sich der Umfang der einzuziehenden Vermdgenswerte nicht
oder nur mit unverhétnisméssigem Aufwand ermitteln, so kann das
Gericht ihn schétzen.

Art. 71

1 Sind die der Einziehung unterliegenden V ermdgenswerte nicht mehr
vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staa-
tesin gleicher Hohe, gegentiber einem Dritten jedoch nur, soweit dies
nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.

2Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teillweise
absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wére oder die
Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern wiirde.

3 Die Untersuchungsbehdrde kann im Hinblick auf die Durchsetzung
der Ersatzforderung Vermégenswerte des Betroffenen mit Beschlag
belegen. Die Beschlagnahme begriindet bei der Zwangsvollstreckung
der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates.

Art. 72

Das Gericht verflgt die Einziehung aler Vermdgenswerte, welche
der Verfligungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Bei
Vermogenswerten einer Person, die sich an einer kriminellen Orga-
nisation beteiligt oder sie unterstiitzt hat (Art. 260te"), wird die Ver-
fugungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils
vermutet.

Art. 73

1Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen
Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzu-
nehmen, dass der Téter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genug-
tuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschédigten auf
dessen Verlangen bis zur Héhe des Schadenersatzes beziehungsweise
der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt wor-
densind, zu:

a. dievom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;

b. engezogene Gegenstéande und Vermdgenswerte oder deren
Verwertungserl s unter Abzug der V erwertungskosten;
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1. Vollzugs-
grundsétze

2. Vollzug von

Freiheitsstrafen.

Grundsétze

c. Ersatzforderungen;
d. den Betrag der Friedensbiirgschaft.

2 Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschadigten
jedoch nur anordnen, wenn der Geschédigte den entsprechenden Teil
seiner Forderung an den Staat abtritt.

3 Die Kantone sehen fir den Fall, dass die Zusprechung nicht schon
im Strafurteil moglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.

Vierter Titel:
Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden
M assnahmen

Art. 74

Die Menschenwirde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu
achten. Seine Rechte dirfen nur so weit beschrankt werden, as der
Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung
es erfordern.

Art. 75

1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fér-
dern, insbesondere die Fahigkeit, straffrel zu leben. Der Strafvollzug
hat den algemeinen Lebensverhdtnissen so weit als mdglich zu ent-
sprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewéhrleisten, schéadli-
chen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz
der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen an-
gemessen Rechnung zu tragen.

2|st zu erwarten, dass der Téter zu einer unbedingten Freiheitsstrafe
verurteilt wird, so kann ihm gestattet werden, den Vollzug vorzeitig
anzutreten.

3 Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen
ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthdlt namentlich Angaben
Uber die angebotene Betreuung, die Arbeitss sowie die Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehun-
gen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.

4 Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemiihungen und den
Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.

5> Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bediirfnissen der Gefan-
genen ist Rechnung zu tragen.

6 Wird der Gefangene bedingt oder endgiiltig entlassen und erweist
sich nachtréglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf
Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom
Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
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Sicherheitsmass-
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Vollzugsort

Normalvollzug

Arbeitsexternat
und Wohn-
externat

a. sie aus einem von den Vollzugsbehdrden zu vertretenden Grund nicht
zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;

b. der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner
Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares
Urteil gegen ihn vorlag; und

c. damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt wirde.

Art. 75a

! Die Kommission nach Artikel 62d Absatz 2 beurteilt im Hinblick auf die
Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von
V ollzugsoffnungen die Gemeingefahrlichkeit des Téters, wenn:

a. dieser ein Verbrechen nach Artikel 64 Absatz | begangen hat;
und

b. die Vollzugsbehtrde die Frage der Gemeingefahrlichkeit des
Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann.

2 Vollzugsdffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die
Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewahrung von Urlaub, die Zulassung
zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung.

3Gemeingef{a'\hrli(:hkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der
Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische,
psychische oder sexuelle Integritét einer anderen Person schwer beeintréachtigt.

Art. 76

! Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt
vollzogen.

2Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene
Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass
er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht.

Art. 77

Der Gefangene verbringt seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in
der Anstalt.

Art. 77a

! Die Freiheitsstrafe wird in der Form des Arbeitsexternats vollzogen, wenn
der Gefangene einen Teil der Freiheitsstrafe, in der Regel mindestens die
Halfte, verblsst hat und nicht zu erwarten ist, dass er flieht oder weitere
Straftaten begeht.

2Im Arbeitsexternat arbeitet der Gefangene ausserhalb der Anstalt und
verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Anstalt. Der Wechsel ins
Arbeitsexternat erfolgt in der Regel nach einem Aufenthalt von angemessener
Dauer in einer offenen Anstalt oder der offenen Abteilung einer
geschlossenen Anstalt. Als Arbeiten ausserhalb der Anstalt gelten auch
Hausarbeit und Kinderbetreuung.
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3 Bewahrt sich der Gefangene im Arbeitsexternat, so erfolgt der weite-
re Vollzug in Form des Wohn- und Arbeitsexternats. Dabei wohnt und
arbeitet der Gefangene ausserhalb der Anstalt, untersteht aber weiter-
hin der Strafvollzugsbehérde.

Art. 77b

Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr wird in der
Form der Halbgefangenschaft vollzogen, wenn nicht zu erwarten ist,
dass der Gefangene flieht oder weitere Straftaten begeht. Der Gefan-
gene setzt dabei seine Arbeit oder Ausbildung ausserhalb der Anstalt
fort und verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Anstalt. Die flr diese
Vollzugsdauer notwendige Betreuung des Verurtellten ist zu gewahr-
leisten.

Art. 78

Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefange-
nen darf nur angeordnet werden:

a.  bei Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs fur die
Dauer von hdchstens einer Woche;

b. zum Schutz des Gefangenen oder Dritter;
c. asDisziplinarsanktion.

Art. 79

1 Freiheitsstrafen von weniger as sechs Monaten und nach Anrech-
nung der Untersuchungshaft verbleibende Reststrafen von weniger als
sechs Monaten werden in der Regel in der Form der Halbgefangen-
schaft vollzogen.

2 Freiheitsstrafen von nicht mehr a's vier Wochen kénnen auf Gesuch
hin tageweise vollzogen werden. Die Strafe wird in mehrere Vollzugs-
abschnitte aufgeteilt, die auf Ruhe- oder Ferientage des Gefangenen
fallen.

3 Halbgefangenschaft und tageweiser Vollzug kénnen auch in einer
besonderen Abteilung eines Untersuchungsgeféngnisses vollzogen
werden.

Art. 80

1Von den fir den Vollzug geltenden Regeln darf zu Gunsten des
Gefangenen abgewichen werden:

a. wenn der Gesundheitzustand des Gefangenen dies erfordert;

b. bel Schwangerschaft, Geburt und fir die Zeit unmittelbar nach
der Geburt;
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c. zur gemeinsamen Unterbringung von Mutter und Kleinkind,
sofern dies auch im Interesse des Kindes liegt.

2Wird die Strafe nicht in einer Strafanstalt, sondern in einer anderen
geeigneten Einrichtung vollzogen, so untersteht der Gefangene den
Reglementen dieser Einrichtung, soweit die Vollzugsbehorde nichts
anderes verfligt.

Art. 81

1 Der Gefangene ist zur Arbeit verpflichtet. Die Arbeit hat so weit als
mdglich seinen Fahigkeiten, seiner Aushildung und seinen Neigungen
Zu entsprechen.

2Der Gefangene kann mit seiner Zustimmung bei einem privaten
Arbeitgeber beschéftigt werden.

Art. 82

Dem Gefangenen ist bei Eignung nach Moglichkeit Gelegenheit zu
einer seinen Fahigkeiten entsprechenden Aus- und Weiterbildung zu
geben.

Art. 83

1 Der Gefangene erhélt fur seine Arbeit ein von seiner Leistung ab-
hangiges und den Umsténden angepasstes Entgelt.

2 Der Gefangene kann wahrend des Vollzugs nur Uber einen Teil sei-
nes Arbeitsentgeltes frel verfigen. Aus dem anderen Teil wird fir die
Zeit nach der Entlassung eine Ricklage gebildet. Das Arbeitsentgelt
darf weder gepféndet noch mit Arrest belegt noch in eine Konkurs-
masse einbezogen werden. Jede Abtretung und Verpfandung des
Arbeitsentgeltesist nichtig.

3 Nimmt der Gefangene an einer Aus- und Weiterbildung teil, welche
der Vollzugsplan an Stelle einer Arbeit vorsieht, so erhdlt er eine
angemessene Verguitung.

Art. 84

1Der Gefangene hat das Recht, Besuche zu empfangen und mit
Personen ausserhalb der Anstalt Kontakt zu pflegen. Der Kontakt mit
nahe stehenden Personen ist zu erleichtern.

2Der Kontakt kann kontrolliert und zum Schutz der Ordnung und
Sicherheit der Strafanstalt beschrankt oder untersagt werden. Die
Uberwachung von Besuchen ist ohne Wissen der Beteiligten nicht
zuldssig. Vorbehalten bleiben strafprozessuale Massnahmen zur
Sicherstellung einer Strafverfolgung.
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3 Geistlichen, Arzten, Rechtsanwélten, Notaren und Vormiindern sowie
Personen mit vergleichbaren Aufgaben kann innerhalb der allgemeinen
Anstaltsordnung der freie Verkehr mit den Gefangenen gestattet werden.

4 Der Kontakt mit Verteidigern ist zu gestatten. Besuche des Verteidi-
gers dirfen beaufsichtigt, die Gespréche aber nicht mitgehdrt werden.
Eine inhdtliche Uberpriifung der Korrespondenz und anwaltlicher
Schriftstiicke ist nicht gestattet. Der anwaltliche Kontakt kann bei
Missbrauch von der zusténdigen Behérde untersagt werden.

5 Der Verkehr mit den Aufsichtsbehorden darf nicht kontrolliert wer-
den.

6 Dem Gefangenen ist zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt, zur
Vorbereitung seiner Entlassung oder aus besonderen Griinden in
angemessenem Umfang Urlaub zu gewéhren, soweit sein Verhalten im
Strafvollzug dem nicht entgegensteht und keine Gefahr besteht, dass
er flieht oder weitere Straftaten begeht.

7Vorbehalten bleiben Artikel 36 des Wiener Ubereinkommens vom
24. April 19639 Uber konsularische Beziehungen sowie andere fir die
Schweiz verbindliche volkerrechtliche Regeln Uber den Besuchs- und
Briefverkehr.

Art. 85

Kontrollen und 1Die personlichen Effekten und die Unterkunft des Gefangenen kon-
MU nen zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der Strafanstalt durch-
sucht werden.

2Beim Gefangenen, der im Verdacht steht, auf sich oder in seinem
Korper unerlaubte Gegensténde zu verbergen, kann eine Leibesvisita-
tion durchgefiihrt werden. Diese ist von einer Person gleichen
Geschlechts vorzunehmen. Ist sie mit einer Entkleidung verbunden, so
ist siein Abwesenheit der anderen Gefangenen durchzufiihren. Unter-
suchungen im Korperinnern sind von einem Arzt oder von anderem
medi zinischem Personal vorzunehmen.

Art. 86

Eeﬁingte 1 Hat der Gefangene zwei Drittel seiner Strafe, mindestens aber drei
 Goarsimne Monate verbiisst, so ist er durch die zusténdige Behorde bedingt zu
g > X ;
entlassen, wenn es sein Verhaten im Strafvollzug rechtfertigt und
nicht anzunehmen ist, er werde weitere Verbrechen oder Vergehen
begehen.

2 Die zustandige Behorde priift von Amtes wegen, ob der Gefangene
bedingt entlassen werden kann. Sie holt einen Bericht der Anstalts-
leitung ein. Der Gefangene ist anzuhéren.

9 SR0.191.02
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3Wird die bedingte Entlassung verweigert, so hat die zustdndige
Behdrde mindestens einmal jhrlich neu zu prufen, ob sie gewdhrt
werden kann.

4Hat der Gefangene die Halfte seiner Strafe, mindestens aber drei
Monate verblisst, so kann er ausnahmsweise bedingt entlassen werden,
wenn ausserordentliche, in der Person des Gefangenen liegende Um-
stdnde dies rechtfertigen.

SBei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist die bedingte Entlassung
nach Absatz 1 frihestens nach 15, nach Absatz 4 frihestens nach
zehn Jahren moglich.

Art. 87

1 Dem bedingt Entlassenen wird eine Probezeit auferlegt, deren Dauer
dem Strafrest entspricht. Sie betragt jedoch mindestens ein Jahr und
hdchstens funf Jahre.

2 Die Vollzugsbehorde ordnet in der Regel fur die Dauer der Probezeit
Bewahrungshilfe an. Sie kann dem bedingt Entlassenen Weisungen
erteilen.

3 Erfolgte die bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe, die wegen
einer Straftat nach Artikel 64 Absatz 1 verhdngt worden war, und
erscheinen bei Ablauf der Probezeit die Bewahrungshilfe oder Wei-
sungen weiterhin notwendig, um der Gefahr weiterer Straftaten dieser
Art zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der V ollzugsbehérde
die Bewahrungshilfe oder die Weisungen jeweils um ein bis finf Jahre
verléngern oder fur diese Zeit neue Weisungen anordnen. Die Ruick-
versetzung in den Strafvollzug nach Artikel 95 Absatz 5 ist in diesem
Fall nicht moglich.

Art. 88

Hat sich der bedingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit bewéhrt,
soist er endgliltig entlassen.

Art. 89

1 Begeht der bedingt Entlassene wahrend der Probezeit ein Verbre-
chen oder Vergehen, so ordnet das fur die Beurteilung der neuen Tat
zustandige Gericht die Riickversetzung an.

2 st trotz des wahrend der Probezeit begangenen Verbrechens oder
Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten
begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Riickversetzung. Es
kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um héchstens die
Halfte der von der zusténdigen Behorde urspriinglich festgesetzten
Dauer verlangern. Erfolgt die Verlangerung erst nach Ablauf der Pro-



3. Vollzug von
Massnahmen

bezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung. Die Bestimmungen Uber die
Bewahrungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 93-95).

3 Entzieht sich der bedingt Entlassene der Bewahrungshilfe oder missachtet
er die Weisungen, so sind die Artikel 95 Absétze 3-5 anwendbar.

“ Die Riickversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf
der Probezeit drei Jahre vergangen sind.

5 Die Untersuchungshaft, die der Taer wéhrend des Verfahrens der
Rickversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen.

®Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen fiir eine unbedingte
Freiheitsstrafe erfullt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar
gewordenen Reststrafe zusammen, so bildet das Gericht in Anwendung von
Artikel 49 eine Gesamtstrafe. Auf diese sind die Regeln der bedingten Entlassung
erneut anwendbar. Wird nur die Reststrafe vollzogen, so ist Artikel 86 Absétze 1-4
anwendbar.

" Trifft eine durch den Entscheid tber die Riickversetzung vollziehbar gewordene
Reststrafe mit dem Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61
zusammen, so ist Artikel 57 Absétze 2 und 3 anwendbar.

Art. 90

! Eine Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61
befindet, darf nur dann ununterbrochen von den andern Eingewiesenen getrennt
untergebracht werden, wenn dies unerl&sdlich ist:

a. als vorlibergehende therapeutische Massnahme;

b. zum Schutz des Eingewiesenen oder Dritter;

c. as Disziplinarsanktion.

2 Zu Beginn des Vollzugs der Massnahme wird zusammen mit dem Eingewiesenen
oder seinem gesetzlichen Vertreter ein Vollzugsplan erstellt. Dieser enthélt
namentlich Angaben Uber die Behandlung der psychischen Stoérung, der
Abhangigkeit oder der Entwicklungsstérung des Eingewiesenen sowie zur
Vermeidung von Drittgeféhrdung.

s Massnahmen nach den Artikeln 59-61 und 64 kénnen in der Form des Wohn-
und Arbeitsexternates vollzogen werden, wenn begriindete Aussicht besteht, dass
dies entscheidend dazu beitragt, den Zweck der Massnahme zu erreichen, und
wenn keine Gefahr besteht, dass der Eingewiesene flieht oder weitere Straftaten
begeht. Artikel 77a Absédtze 2 und 3 gilt sSinngemass.

% |st der Eingewiesene arbeitsfzhig, so wird er zur Arbeit angehalten, soweit seine
stationdre Behandlung oder Pflege dies erfordert oder zulésst. Die Artikel 81-83
sind sinngeméss anwendbar.

* Fir die Beziehungen des Eingewiesenen zur Aussenwelt gilt Artikel 84
sinngeméss, sofern nicht Grinde der stationdren Behandlung weiter gehende
Einschrénkungen gebieten.

'S Fiir die Einweisung in eine offene Einrichtung und fir die Bewilligung von
Vollzugsffhungen gilt Artikel 75a sinngeméss.

5 Fiir Kontrollen und Untersuchungen gilt Artikel 85 sinngeméss.
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Art. 91

! Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen
Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, koénnen
Disziplinarsanktionen verhéngt werden.
2 Disziplinarsanktionen sind:

a der Verwels,

b. der zeitweise Entzug oder die Beschrdnkung der Verflgung Uber

Geldmittel, der Freizeitbeschéftigung oder der Aussenkontakte; sowie

c. die Busse; sowie

d. der Arrest a's eine zusétzliche Freiheitsbeschrankung.
® Die Kantone erlassen fir den Straf- und Massnahmenvollzug ein

Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbesténde, bestimmt die
Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.

Art. 92

Der Vollzug von Strafen und Massnahmen darf aus wichtigen Griinden
unterbrochen werden.

Funfter Titel:
Bewahrungshilfe, Weisungen und freiwillige
soziale Betreuung

Art. 93

! Mit der Bewahrungshilfe sollen die betreuten Personen vor Riickfalligkeit
bewahrt und sozia integriert werden. Die fur die Bewahrungshilfe zustandige
Behorde leistet und vermittelt die hierflr erforderliche Sozial- und Fachhilfe.

2personen, die in der Bewahrungshilfe tétig sind, haben tiber ihre
Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dirfen Auskinfte iber die personlichen
Verhdtnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die betreute Person
oder die fur die Bewéahrungshilfe zustandige Person schriftlich zustimmt.

3Die Behorden der Strafrechtspflege kénnen bei der fiir die Bewahrungshilfe
zustandigen Behorde einen Bericht tber die betreute Person einholen.
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Weisungen

Gemeinsame
Bestimmungen

Soziale
Betreuung

Art. 94

Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehorde
dem Verurteilten fur die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere
die Berufsausiibung, den Aufenthalt, das Fiihren eines Motorfahrzeu-
ges, den Schadenersatz sowie die &rztliche und psychologische Be-
treuung.

Art. 95

1Das Gericht und die Strafvollzugsbehorde kénnen vor ihrem Ent-
scheid Uber Bewahrungshilfe und Weisungen einen Bericht der fur die
Bewahrungshilfe und die Kontrolle der Weisungen zustandigen
Behorde einholen. Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung
nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.

2 Die Anordnung von Bewahrungshilfe und die Weisungen sind im
Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begriinden.

3 Entzieht sich der Verurteilte der Bewahrungshilfe oder missachtet er
die Weisungen oder sind die Bewahrungshilfe oder die Weisungen
nicht durchfihrbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die
zustdndige Behtrde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehérden
Bericht.

4 Das Gericht oder die Strafvollzugsbehorde kann in den Féllen nach
Absatz 3:

a  dieProbezeit um die Halfte verlangern;
b. die Bewahrungshilfe aufheben oder neu anordnen;

c. die Weisungen andern, aufheben oder neue Weisungen ertei-
len.

5 Das Gericht kann in den Félen nach Absatz 3 die bedingte Strafe
widerrufen oder die Riickversetzung in den Straf- oder Massnahmen-
vollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte
neue Straftaten begeht.

Art. 96

Die Kantone stellen fir die Dauer des Strafverfahrens und des Straf-
vollzugs eine soziale Betreuung sicher, die freiwillig in Anspruch
genommen werden kann.
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Beginn

2.Voll-
streckungs-
verjghrung.
Fristen

Sechster Titel: Verjahrung

Art. 97
1 Die Strafverfolgung verjahrt in:

a 30 Jahren, wenn die Tat mit lebenslanglicher Freiheitsstrafe
bedroht ist;

b. 15 Jahren, wenn die Tat mit einer Freiheitsstrafe von mehr as
drei Jahren bedroht ist;

c. sieben Jahren, wenn die Tat mit einer anderen Strafe bedroht
ist.
2 Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und unmiindigen
Abhéangigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111,
113, 122, 189191, 195 und 196, die sich gegen ein Kind unter 16
Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjahrung in jedem Fall min-
destens bis zum vollendeten 25. Lebengjahr des Opfers.

31st vor Ablauf der Verjdhrungsfrist ein erstinstanzliches Urteil er-
gangen, so tritt die Verjahrung nicht mehr ein.

4 Die Verjahrung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit
Kindern (Art. 187) und unmiindigen Abhangigen (Art. 188) sowie von
Strafverfolgungen nach den Artikeln 111-113, 122, 189-191, 195 und
196, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich
nach den Absétzen 1-4, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der
Anderung vom 5. Oktober 200110 begangen worden ist und die Ver-
folgungsverjahrung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.

Art. 98
Die Verjdhrung beginnt:

a  mit dem Tag, an dem der Téter die strafbare Tétigkeit aus-
fuhrt;

b. wenn der Téter die strafbare Tatigkeit zu verschiedenen Zeiten
ausfuihrt, mit dem Tag, an dem er die letzte Tétigkeit ausfhrt;

c. wenn das strafbare Verhalten dauert, mit dem Tag, an dem
dieses Verhalten aufhort.

Art. 99
1 Die Strafen verjéhren in:

a. 30Jahren, wenn eine lebendéngliche Freiheitsstrafe ausge-
sprochen wurde;

10 AS2002 2993, 3146
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25 Jahren, wenn eine Freiheitsstrafe von zehn oder mehr Jah-
ren ausgesprochen wurde;

20 Jahren, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens funf und
weniger a's zehn Jahren ausgesprochen wurde;

15 Jahren, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr as einem und
weniger a's funf Jahren ausgesprochen wurde;

fUnf Jahren, wenn eine andere Strafe ausgesprochen wurde.

2 Die Verjahrungsfrist einer Freiheitsstrafe verlangert sich:

a umdie Zeit, wéhrend der sich der Téater im ununterbrochenen
Vollzug dieser oder einer anderen Freiheitsstrafe oder Mass-
nahme, die unmittelbar vorausgehend vollzogen wird, befin-
det;

b. umdie Dauer der Probezeit bei bedingter Entlassung.

Art. 100

Die Verjghrung beginnt mit dem Tag, an dem das Urteil rechtlich
vollstreckbar wird. Bei der bedingten Strafe oder beim vorausgehen-
den Vollzug einer Massnahme beginnt sie mit dem Tag, an dem der
Vollzug der Strafe angeordnet wird.

Art. 101
1 Keine Verjéhrung tritt ein fur Verbrechen, die:

a

auf die Ausrottung oder Unterdriickung einer Bevolkerungs-
gruppe aus Griinden ihrer Staatsangehdrigkeit, Rasse, Religion
oder ihrer ethnischen, sozialen oder politischen Zugehorigkeit
gerichtet waren;

in den Genfer Ubereinkommen vom 12. August 194911 und
den andern von der Schweiz ratifizierten internationalen Ver-
einbarungen Uber den Schutz der Kriegsopfer als schwer
bezeichnet werden, sofern die Tat nach Art ihrer Begehung
besonders schwer war; oder

als Mittel zu Erpressung oder N6tigung Leib und Leben vieler
Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten,
namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmit-
teln, Auslésen von Katastrophen oder in Verbindung mit Gei-
selnahmen.

2 \Waére die Strafverfolgung bei Anwendung der Artikel 97 und 98
verjahrt, so kann das Gericht die Strafe mildern.

11 SR0.518.12,0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
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3 Die Absétze 1 und 2 gelten, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe
am 1. Januar 1983 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht
noch nicht verjahrt war.

Siebenter Titel: Verantwortlichkeit des Unter nehmens

Art. 102

1Wird in einem Unternehmen in Auslibung geschéftlicher Verrich-
tung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Ver-
gehen begangen und kann diese Tat wegen mangel hafter Organisation
des Unternehmens keiner bestimmten nattirlichen Person zugerechnet
werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen
zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu
5 Milllionen Franken bestraft.

2 Handelt es sich um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 305bis,
322ter, 322quinquies oder 322septies, sp wird das Unternehmen unabhan-
gig von der Strafbarkeit natirlicher Personen bestraft, wenn dem Un-
ternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht ale erforderlichen und zu-
mutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche
Straftat zu verhindern.

3 Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der
Tat und der Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten
Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des
Unternehmens.

4 Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten:
a  juristische Personen des Privatrechts;
b. juristische Personen des &ffentlichen Rechts mit Ausnahme

der Gebietskorperschaften;
c. Gesellschaften;
d. Einzdfirmen.
Art. 102a

1In einem Strafverfahren gegen das Unternehmen wird dieses von
einer einzigen Person vertreten, die uneingeschrankt zur Vertretung
des Unternehmens in zivilrechtlichen Angelegenheiten befugt ist.
Bestellt das Unternehmen nicht innert angemessener Frist einen der-
artigen Vertreter, so bestimmt die Untersuchungsbehtrde oder das
Gericht, wer von den zur zivilrechtlichen Vertretung befugten Perso-
nen das Unternehmen im Strafverfahren vertritt.

2 Der Person, die das Unternehmen im Strafverfahren vertritt, kommen
die gleichen Rechte und Pflichten wie einem Beschuldigten zu. Die


http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a260ter.html
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Begriff

Anwendbarkeit
der Bestim-
mungen des
Ersten Teils

Keine oder
bedingte
Anwendbarkeit

Busse

andern Personen nach Absatz1 sind im Strafverfahren gegen das
Unternehmen nicht zur Aussage verpflichtet.

3 Wird gegen die Person, die das Unternehmen im Strafverfahren ver-
tritt, wegen des gleichen oder eines damit zusammenhangenden Sach-
verhalts eine Strafuntersuchung eréffnet, so ist vom Unternehmen ein
anderer Vertreter zu bezeichnen. Nétigenfalls bestimmt die Unter-
suchungsbehdrde oder das Gericht zur Vertretung eine andere Person
nach Absatz 1 oder, sofern eine solche nicht zur Verfligung steht, eine
geeignete Drittperson.

Zweiter Teil: Ubertretungen

Art. 103
Ubertretungen sind Taten, die mit Busse bedroht sind.

Art. 104

Die Bestimmungen des Ersten Teils gelten mit den nachfolgenden
Anderungen auch fir die Ubertretungen.

Art. 105

1 Die Bestimmungen Uber die bedingte und die teilbedingte Strafe
(Art. 42 und 43) sowie Uber die Verantwortlichkeit des Unternehmens
(Art. 102 und 102a) sind bei Ubertretungen nicht anwendbar.

2Versuch und Gehilfenschaft werden nur in den vom Gesetz aus-
driicklich bestimmten Fallen bestraft.

3 Freiheitsentziehende Massnahmen (Art. 59-61 und 64), das Berufs-
verbot (Art. 67) sowie die Verdffentlichung des Urteils (Art. 68) sind
nur in den vom Gesetz ausdriicklich bestimmten Féllen zul&ssig.

Art. 106

1Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Hochstbetrag der
Busse 10 000 Franken.

2 Der Richter spricht im Urteil fir den Fall, dass die Busse schuldhaft
nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem
Tag und hdchstens drei Monaten aus.

3Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den
Verhdtnissen des Téters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem
Verschulden angemessen ist.

4Die Ersatzfreiheitsstrafe entfallt, soweit die Busse nachtréglich
bezahlt wird.
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Gemeinnutzige
Arbeit

Verjghrung
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5 Auf den Vollzug und die Umwandlung sind die Artikel 35 und 36
Absétze 2-5 sinngeméss anwendbar.

Art. 107

1 Das Gericht kann mit Zustimmung des Téters an Stelle der ausge-
sprochenen Busse gemeinniitzige Arbeit bis zu 360 Stunden anordnen.

2 Die Vollzugshehorde bestimmt eine Frist von hdchstens einem Jahr,
innerhalb der die gemeinnitzige Arbeit zu leisten ist.

3Leistet der Verurteilte die gemeinniitzige Arbeit trotz Mahnung
nicht, so ordnet das Gericht die Vollstreckung der Busse an.

Art. 109
Die Strafverfolgung und die Strafe verjahren in drei Jahren.

Dritter Teil: Begriffe

Art. 110

1 Angehérige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre Verwandten gerader
Linie, ihre vollburtigen und halbbirtigen Geschwister, ihre Adoptiv-
etern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.

2 Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt
leben.

3 Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer 6ffentlichen
Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die proviso-
risch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer offentlichen Ver-
waltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vortibergehend
amtliche Funktionen austiben.

Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zei-
chen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu
beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datentrégern steht der
Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.

5 Offentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer
Behorde, Beamten und Personen &ffentlichen Glaubens in Wahrneh-
mung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als &ffentli-
che Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirt-
schaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder
anderer 6ffentlich-rechtlicher Korperschaften und Anstalten in zivil-
rechtlichen Geschéften ausgestellt werden.

6 Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das
Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.


Bezirksgericht Zürich
3bis Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.
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7 Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhangte Haft,
Untersuchungs-, Sicherheits- und Audlieferungshaft.

Das zweite Buch des Strafgesetzbuches!2 wird wie folgt gendert:

1. Die Strafdrohungen in den nachfolgenden Bestimmungen werden wie folgt
geandert:

Begriffe und Ausdrlicke, die ersetzt werden:

11n den Artikeln 111, 140 Ziffern 3 und 4, 185 Ziffern 2 und 3, 189 Absatz 3, 190
Absatz 3, 221 Absatz 2 und 266 Ziffer 2 erster und zweiter Satz wird der Ausdruck
«Zuchthaus» durch «Freiheitsstrafe» ersetzt. In den Artikeln 185 Ziffer 3 und 266
Ziffer 2 zweiter Satz wird der Ausdruck «lebenslangliches» durch «lebens angliche»
und der Ausdruck «ebens anglichem» durch «lebendanglicher» ersetzt.

2|n den folgenden Artikeln wird der Ausdruck «Geféangnis» bzw. «Gefangnis oder
(mit) Busse» bzw. «Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Geféngnis» durch «Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe» ersetzt: Artikel 114, 116, 117, 118
Absatz 3, 123 Ziffer 1 und 2, 125 Absatz 1, 128, 128bis, 133 Absatz 1, 135 Absatz 1,
136, 137 Ziffer 1, 141, 141bis, 142 Absatz 1, 143bis, 144 Absatz 1, 144bis Ziffer 1
erster Satz und Ziffer 2 erster Satz, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155 Ziffern 1 und
2, 158 Ziffer 1 erster Satz, 159, 161 Ziffer 1, 1610is, 162, 163 Ziffer 2, 164 Ziffer 2,
166, 167, 168 Absitze 1 und 2, 169, 170, 174 Ziffer 1, 179bis, 179quater, ]79sexies
Ziffer 1, 179novies 180, 181, 186, 187 Ziffer 4, 188 Ziffer 1, 192 Absatz 1, 193
Absatz 1, 197 Ziffern 1 und 3 erster Satz, 213 Absatz 1, 215, 217 Absatz 1, 219
Absatz 1, 220, 221 Absatz 3, 222 Absédtze 1 und 2, 223 Ziffer 1 zweiter Satz und
Ziffer 2, 224 Absatz 2, 227 Ziffer 1 zweiter Satz und Ziffer 2, 228 Ziffer 1 zweiter
Satz und Ziffer 2, 229 Absatz 2, 230 Ziffer 2, 231 Ziffer 2, 232 Ziffer 1 erster Satz
und Ziffer 2, 233 Ziffer 1 erster Satz und Ziffer 2, 234 Absatz 2, 235 Ziffer 1 erster
Satz, 236 Absatz 1 erster Satz, 237 Ziffer 1 erster Satz und Ziffer 2, 238 Absatz 2,
239 Ziffern 1 und 2, 240 Absatz 2, 241 Absatz 2, 242 Absédtze 1 und 2, 244 Absatz
1, 245 Ziffer 1 erster Satz und Ziffer 2, 246, 247, 251 Ziffer 2, 252, 256, 257, 258,
259 Absdtze 1 und 2, 260 Absatz 1, 261Yis, 262 Ziffern 1 und 2, 263 Absatz 2, 267
Ziffer 3, 270, 272 Ziffer 1, 274 Ziffer 1 erster Satz, 275%s, 275ter, 276 Ziffer 1, 277
Ziffer 2, 279, 280, 281, 282 Ziffer 1, 283, 285 Ziffern 1 und 2 erster Satz, 287, 289,
290, 291 Absatz 1, 296, 297, 298, 299 Ziffern 1 und 2, 301 Ziffer 1, 303 Ziffer 2,
304 Ziffer 1, 305 Absatz 1, 305bis Ziffer 1, 306 Absatz 1, 310 Ziffern 1 und 2 erster
Satz, 313, 318 Ziffer 1 erster und zweiter Satz, 319, 320 Ziffer 1 erster Satz und 321
Ziffer 1 erster Satz, 321ter Absatz 1, 322bis erster Satz, 322avinquies ynd 322sexies,

31n den Artikeln 115, 118 Absatz 1, 127, 129, 138 Ziffer 1 erster Satz, 139 Ziffer 1,
142 Absatz 2, 143 Absatz 1, 146 Absatz 1, 147 Absatz 1, 156 Ziffer 1, 157 Ziffer 1,
158 Ziffer 2, 160 Ziffer 1 erster Satz, 163 Ziffer 1, 164 Ziffer 1, 183 Ziffer 1, 187
Ziffer 1, 196 Absatz 2, 248, 251 Ziffer 1, 253, 254 Absatz 1, 260bis Absatz 1, 260ter

12 sr3110
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Ziffer 1, 267 Ziffer 2, 268, 307 Absatz 1, 312, 317 Ziffer 1, 322ter, 322quater ynd
322septies wird der Ausdruck «Zuchthaus bis zu funf Jahren oder mit Gefangnis»
durch «Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder Geldstrafe» ersetzt.

41n den Artikeln 118 Absatz 2, 144 Absatz 3 erster Satz, 144bis Ziffer 1 zweiter Satz
und Ziffer 2 zweiter Satz, 156 Ziffer 2, 157 Ziffer 2, 158 Ziffer 1 dritter Satz, 190
Absatz 1, 231 Ziffer 1 zweiter Satz, 232 Ziffer 1 zweiter Satz, 233 Ziffer 1 zweiter
Satz, 237 Ziffer 1 zweiter Satz und 244 Absatz 2 wird der Ausdruck «Zuchthaus»
durch «Freiheitsstrafe von einem Jahr» ersetzt.

5In den Artikeln 120 Absatz 1, 126 Absatz 1, 172t Absatz 1, 179, 179serties 198,
199, 282bis, 292, 293 Absatz 1, 322bis zweiter Satz, 323, 325, 325bis, 326ter, 326auater,
328 Ziffer 1 und 329 Ziffer 1 wird der Ausdruck «Haft oder (mit) Busse» durch
«Busse» ersetzt.

6 In den Artikeln 134, 148 Absatz 1, 165 Ziffer 1, 225 Absatz 1, 266b's Absatz 1 und
275 wird der Ausdruck «Gefangnis bis zu funf Jahren» durch «Freiheitsstrafe bis zu
funf Jahren oder Geldstrafe» ersetzt.

7 In den Artikeln 135 Absatz 3, 197 Ziffer 4, 229 Absatz 1 und 230 Ziffer 1 wird der
Ausdruck «Gefangnis und Busse.» durch «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.» ersetzt.

8In den Artikeln 138 Ziffer 2, 189 Absatz 1, 191 und 195 wird der Ausdruck
«Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Geféngnis» durch «Freiheitsstrafe bis zu
zehn Jahren oder Geldstrafe» ersetzt.

91n den Artikeln 139 Ziffer 2, 146 Absatz 2, 147 Absatz 2, 148 Absatz 2 und 160
Ziffer 2 wird der Ausdruck «Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefangnis nicht
unter drei Monaten» durch «Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 90 Tagessatzen» ersetzt.

10 In den Artikeln 139 Ziffer 3, 140 Ziffer 1 erster Satz und 226 Absatz 1 wird der
Ausdruck «Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Geféngnis nicht unter sechs
Monaten» durch «Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter
180 Tagessitzen» ersetzt.

11 |n den Artikeln 265, 266 Ziffer 1 und 267 Ziffer 1 wird der Ausdruck «Zuchthaus
oder mit Gefangnis von einem bis zu funf Jahren» durch «Freiheitsstrafe nicht unter
einem Jahr» ersetzt.

12 |n Artikel 140 Ziffer 2 wird der Ausdruck «Zuchthaus oder Gefangnis nicht unter
einem Jahr» und in den Artikeln 156 Ziffer 4, 184, 185 Ziffer 1, 221 Absatz 1, 223
Ziffer 1 erster Satz, 224 Absatz 1, 227 Ziffer 1 erster Satz, 228 Ziffer 1 erster Satz,
240 Absatz 1, 266bis Absatz 2, 271 Ziffer 2, 272 Ziffer 2 erster Satz, 274 Ziffer 1
zweiter Satz wird der Ausdruck «Zuchthaus» durch «Freheitsstrafe nicht unter
einem Jahr» ersetzt.

13 n den Artikeln 173 Ziffer 1, 194 Absatz 1, 261, 263 Absatz 1 und 278 wird der
Ausdruck «Geféngnis bis zu sechs Monaten oder Busse» durch «Geldstrafe bis zu
180 Tagessdtzen» ersetzt.

141n den Artikeln 226 Absdtze 2 und 3 und 234 Absatz 1 wird der Ausdruck
«Zuchthaus bis zu flnf Jahren oder (mit) Geféngnis nicht unter einem Monat» durch
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«Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessdtzen»
ersetzt.

15|n den Artikeln 238 Absatz 1, 269, 271 Ziffer 3, 276 Ziffer 2, 277 Ziffer 1, 300
und 303 Ziffer 1 wird der Ausdruck «Zuchthaus oder (mit) Geféngnis» durch «Frei-
heitsstrafe oder Geldstrafe» ersetzt.

16|n den nachstehenden Strafbestimmungen werden die Strafdrohungen neu
umschrieben:

Art. 112

..., S0 ist die Strafe lebenslangliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe
nicht unter zehn Jahren.

Art. 113
..., 0 ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

Art. 122

..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 180 Tagessdtzen bestraft.

Art. 135 Abs, 1bis

bis Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer ...

Art. 150bis Abs. 1
1... auf Antrag, mit Busse bestraft.

Art. 161 Ziff. 2
2. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.

Art. 172bis
..., S0 kann der Richter diese in jedem Falle mit Geldstrafe verbinden.

Art. 174 Ziff. 2
2. ..., so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe nicht unter 30 Tagessatzen bestraft.

Art. 177 Abs. 1
1...,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessatzen bestraft.

8285



Strafgesetzbuch

8286

Art. 179t

... wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geld-
strafe bestraft.

Art. 196 Abs. 1 und 3

1... wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessét-
zen bestraft.

31njedem Fall ist auch eine Geldstrafe auszusprechen.

Art. 197 Ziff, 3bis

3bis, Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer ...

Art. 219 Abs. 2

2 ..., 0 kann statt auf Freiheitsstrafe oder Geldstrafe auf Busse erkannt
werden.

Art. 231 Ziff. 1 erster Satz

1. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 30 Tagessdtzen bestraft. ...

Art. 235 Ziff. 1 z2weiter Satz

1. .., soist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
nicht unter 30 Tagessdtzen. Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe
zu verbinden. ...

Art. 241 Abs. 1

1..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 180 Tagessdtzen bestraft.

Art. 243 Abs. 1 und 2
1...wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 .., wird er mit Busse bestraft.

Art. 260quater

..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe bestraft,
sofern kein schwererer Straftatbestand erfillt ist.
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Art. 263 Abs. 2

2 Hat der Téter in diesem selbstverschuldeten Zustand ein mit Frei-
heitsstrafe als einzige Strafe bedrohtes Verbrechen begangen, so ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Art. 264 Abs. 1

1 Mit lebenslanglicher Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter
zehn Jahren wird bestraft, ...

Art. 271 Ziff. 1

1. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in
schweren Fallen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

Art. 273

.. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in
schweren Fallen mit Freiheitstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Mit
der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe verbunden werden.

Art. 282 Ziff. 2

2. ..., 0 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
nicht unter 30 Tagessdtzen. Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geld-
strafe verbunden werden.

Art. 285 Ziff. 2 zweiter Satz

2. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 30 Tagessdtzen bestraft.

Art. 286
... wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessédtzen bestraft.

Art. 305bis Ziff. 2 erster und zweiter Satz

2. ... ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe.
Mit der Freiheitsstrafe wird eine Geldstrafe bis zu 500 Tagessétzen
verbunden. ...

Art. 305t Abs. 1

1 ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe be-
straft.

8287



Strafgesetzbuch

Art. 306 Abs. 2

2 .., s0ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
nicht unter 90 Tagessétzen.

Art. 307 Abs. 2und 3

2 .., soist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe
nicht unter 180 Tagessdtzen.

3..., soist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessdtzen.

Art. 310 Ziff. 2 z2weiter Satz

2. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 30 Tagessdtzen bestraft.

Art. 311 Ziff. 1und 2

1. ..., werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
nicht unter 30 Tagessétzen bestraft.

2. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 90 Tagessdtzen bestraft.

Art. 314

..., werden mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.

Art. 330
... wird mit Busse bestraft.

Art. 331
... wird mit Busse bestraft.

17 In der nachstehenden Strafbestimmung wird der Strafrahmen wie folgt herauf-
gesetzt:

Art. 294
... wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
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2. Die Bestimmungen mit Verweisungen auf das erste Buch und Uber die Ver-
jéhrung werden wie folgt gedndert:

Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2
1.
In leichten Fallen kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a).

Art. 178 Abs. 2
2 Fr das Erldschen des Antragsrechts gilt Artikel 31.

Art. 185 Ziff. 4 und 5 zweiter Satz

4. Tritt der Téter von der N6tigung zurlick und l&sst er das Opfer frei,
so kann er milder bestraft werden (Art. 48a).

5. ... Artikel 7 Absdtze 4 und 5 sind anwendbar.

Art. 189 Abs. 2 letzter Satz
2 ... Artikel 30 Absatz 4 ist nicht anwendbar.

Art. 190 Abs. 2 letzter Satz
2 ... Artikel 30 Absatz 4 ist nicht anwendbar.

Art. 2600is Abs, 3 zweiter Satz
3 ... Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.

Art. 260ter Ziff. 2 und 3 zweiter Satz
2. Der Richter kann die Strafe mildern (Art. 48a), ...
3. ... Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.

Art. 305 Abs. 1 und 1bis

1Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem
Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen
Massnahmen entzieht, ...

1bis Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Audand wegen eines
Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der
dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe
oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.
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Art. 308 Abs. 1 und 2

1... so kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a) oder von einer
Bestrafung Umgang nehmen.

2 .. so kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a).

Art. 322 Abs. 1 und 3 zweiter Satz

1... sowie die Identité&t des Verantwortlichen (Art. 28 Abs. 2 und 3)
bekannt zu geben.

3 ... Person als verantwortlich fur die Verdffentlichung (Art. 28 Abs. 2
und 3) angegeben wird.

Art. 322bis

Wer as Verantwortlicher nach Artikel 28 Absédtze 2 und 3 eine Ver-
offentlichung, durch die....

Art. 3220cties Zjff, 1
Aufgehoben

3. Die folgenden Bestimmungen werden aufgehoben:

Art. 172, 295, 326
Aufgehoben

Das dritte Buch des Strafgesetzbuches!3 erhélt die folgende neue Fassung:

Anwendung des
Allgemeinen
Teils auf andere
Bundesgesetze

13 sR3110
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Drittes Buch: Einfihrung und Anwendung des Gesetzes

Erster Titel:
Verhaltnis dieses Gesetzes zu ander n Gesetzen des Bundes
und zu den Gesetzen der Kantone

Art. 333

1Die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Taten,
die in andern Bundesgesetzen mit Strafe bedroht sind, insoweit An-
wendung, as diese Bundesgesetze nicht selbst Bestimmungen auf-
stellen.
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SR 313.0

2 1n den anderen Bundesgesetzen werden ersetzt:
a.  Zuchthaus durch Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr;

b. Gefangnis durch Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe;

c.  Geféngnis unter sechs Monaten durch Geldstrafe, wobei einem
Monat Freiheitsstrafe 30 Tagessdtze Geldstrafe zu hdchstens
3000 Franken entsprechen.

3 Wird Haft oder Busse oder Busse alein als Hochststrafe angedroht,
o liegt eine Ubertretung vor. Die Artikel 106 und 107 sind anwend-
bar. Vorbehalten bleibt Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 22. Mérz
197414 iiber das Verwaltungsstrafrecht. Eine Ubertretung ist die Tat
auch dann, wenn sie in einem anderen Bundesgesetz, welches vor
1942 in Kraft getreten ist, mit einer Gefangnisstrafe bedroht ist, die
drei Monate nicht Ubersteigt.

4 Vorbehaten sind die von Absatz 2 abweichenden Strafdauern und
Artikel 41 sowie die von Artikel 106 abwei chenden Bussenbetrége.

5 Droht ein anderes Bundesgesetz fiir ein Verbrechen oder Vergehen
Busse an, so ist Artikel 34 anwendbar. Von Artikel 34 abweichende
Bemessungsregeln sind nicht anwendbar. Vorbehalten bleibt Artikel 8
des Bundesgesetzes vom 22. Mérz 1974 Uber das Verwaltungsstraf-
recht. Ist die Busse auf eine Summe unter 1 080 000 Franken be-
grenzt, so falt diese Begrenzung dahin. Ist die angedrohte Busse auf
eine Summe Uber 1 080 000 Franken begrenzt, so wird diese Begren-
zung beibehalten. In diesem Fall ergibt der bisher angedrohte Bussen-
héchstbetrag geteilt durch 3000 die Hochstzahl der Tagessétze.

6 Bis zu ihrer Anpassung gilt in anderen Bundesgesetzen:

a  Die Verfolgungsverjadhrungsfristen fir Verbrechen und Ver-
gehen werden um die Héfte und die Verfolgungsverjahrungs-
fristen fir Ubertretungen um das Doppelte der ordentlichen
Dauer erhoht.

b. DieVerfolgungsverjshrungsfristen firr Ubertretungen, die tber
1 Jahr betragen, werden um die ordentliche Dauer verlangert.

c. Die Regeln Uiber die Unterbrechung und das Ruhen der Ver-
folgungsverjdhrung werden aufgehoben. Vorbehalten bleibt
Artikel 11 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 22. M&rz 1974
Uber das Verwaltungsstrafrecht.

d. Die Verfolgungsverjéhrung tritt nicht mehr ein, wenn vor
Ablauf der Verjahrungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergan-
genist.
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Verweisung auf
aufgehobene
Bestimmungen

Gesetze
der Kantone

1. Bundes-
gerichtsbarkeit.

Umfang

e. Die Vollstreckungsverjahrungsfristen fur Strafen bei Verbre-
chen und Vergehen werden beibehalten, und diejenigen fur
Strafen bei Ubertretungen werden um die Halfte verlangert.

f.  Die Bestimmungen Uber das Ruhen der Vollstreckungsverjah-
rung werden beibehalten, und digjenigen Uber die Unter-
brechung werden aufgehoben.

7 Die in andern Bundesgesetzen unter Strafe gestellten Ubertretungen
sind strafbar, auch wenn sie fahrlassig begangen werden, sofern nicht
nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsédtzliche Begehung mit
Strafe bedroht ist.

Art. 334

Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen verwiesen, die durch
dieses Gesetz gedndert oder aufgehoben werden, so sind diese Ver-
weisungen auf die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes zu
beziehen.

Art. 335

1 Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung tiber das Ubertretungsstraf-
recht insoweit vorbehalten, as es nicht Gegenstand der Bundesgesetz-
gebungist.

2 Die Kantone sind befugt, die Widerhandlungen gegen das kantonale
Verwaltungs- und Prozessrecht mit Sanktionen zu bedrohen.

Zweiter Titel:
Bundesgerichtsbarkeit und kantonale Gerichtsbarkeit

Art. 336
1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen:
al5 die strafbaren Handlungen des ersten und vierten Titels sowie
der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen volker-
rechtlich geschiitzte Personen gerichtet sind;
b. die strafbaren Handlungen der Artikel 137-141, 144, 160 und
172ter, sofern sie Raumlichkeiten, Archive und Schriftstiicke

diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betref-
fen;

15 Bé Inkrafttreten des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (SR ...; AS ...; BBI
2002 8170) erhalt Buchstabe a folgende Fassung: «a. die strafbaren Handlungen des
ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen
volkerrechtlich geschiitzte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen
Mitglieder der Bundesversammiung, gegen den Bundesanwalt sowie dessen Stellvertreter
gerichtet sind;»
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Bei
organisiertem
Verbrechen und
Wirtschafts-
kriminalitét

c. dieGeiselnahme nach Artikel 185 zur Nétigung von Behdrden
des Bundes oder des Auslandes,

die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226;

die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend
Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen
und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht;

f. die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern Urkun-
den des Bundes, ausgenommen die Fahrausweise und Belege
des Postzahlungsverkehrs, in Betracht kommen;

g. die strafbaren Handlungen des Artikels 260bis sowie des drei-
zehnten bis finfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie
gegen den Bund, die Behdrden des Bundes, gegen den Volks-
willen bel eidgendssischen Wahlen, Abstimmungen, Referen-
dums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder
gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind; ferner die Verbre-
chen und Vergehen des sechzehnten Titels und die von einem
Behordemitglied oder Beamten des Bundes oder gegen den
Bund verlibten strafbaren Handlungen des achtzehnten und
neunzehnten Titels und die Ubertretungen der Artikel 329-331;

h. die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder
Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgends-
sische Intervention veranlasst wird.

2 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen ferner die strafbaren Hand-
lungen des zwolften Titel sbis.

3 Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften Gber die
Zustandigkeit des Bundesgerichtsl® bleiben vorbehalten.

Art. 337

1 Der Bundesgerichtsharkeit unterstehen zudem die strafbaren Taten
nach den Artikeln 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 und 316 sowie die
Verbrechen, die von einer kriminellen Organisation im Sinne von Ar-
tikel 260ter ausgehen, wenn die strafbaren Taten begangen wurden:

a  zueinem wesentlichen Teil im Ausland; oder

b. in mehreren Kantonen und dabei kein eindeutiger Schwer-
punkt in einem Kanton besteht.

2Be Verbrechen des zweiten und des elften Titels kann die Bun-
desanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eréffnen, wenn:

16 Bei Inkrafttreten des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002 (SR ...; AS....;
BBI 2002 6493) wird «Bundesgericht» durch «Bundesstrafgericht» ersetzt.
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a  dieVoraussetzungen von Absatz 1 vorliegen; und

b. keine kantonale Strafverfolgungsbehdrde mit der Sache be-
fasst ist oder die zustandige kantonale Strafverfolgungsbehdr-
de die Bundesanwaltschaft um Ubernahme des Verfahrens er-
sucht.

3 Die Eroffnung des Ermittlungsverfahrens geméss Absatz 2 begriin-
det Bundesgerichtsbarkeit.

Art. 338

Die kantonalen Behorden verfolgen und beurteilen nach den Verfah-
rensbestimmungen der kantonalen Gesetze die unter dieses Gesetz
fallenden strafbaren Handlungen, soweit sie nicht der Bundesgerichts-
barkeit unterstehen.

Dritter Titel:
Kantonale Behérden: Sachliche und értliche Zustandigkeit,
Verfahren

Art. 339

Die Kantone bestimmen die Behdrden, denen die Verfolgung und
Beurteilung der in diesem Gesetze vorgesehenen, der kantonalen
Gerichtsbarkeit unterstellten strafbaren Handlungen obliegt.

Art. 340

1 Fr die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind
die Behorden des Ortes zustandig, wo die strafbare Handlung ausge-
fuhrt wurde. Liegt nur der Ort, wo der Erfolg eingetreten ist oder ein-
treten sollte, in der Schweiz, so sind die Behdrden dieses Ortes zu-
standig.

21t die strafbare Handlung an mehreren Orten ausgefuhrt worden,
oder ist der Erfolg an mehreren Orten eingetreten, so sind die
Behorden des Ortes zustandig, wo die Untersuchung zuerst angehoben
wurde.

Art. 341

1Bei einer strafbaren Handlung im Inland nach Artikel 28 sind die
Behorden des Ortes zustandig, an dem das Medienunternehmen seinen
Sitz hat. Ist der Autor bekannt und hat er seinen Wohnort in der
Schweiz, so sind auch die Behdrden seines Wohnortes zusténdig. In
diesem Falle wird das Verfahren dort durchgefiihrt, wo die Unter-
suchung zuerst angehoben wurde. Bei Antragsdelikten kann der
Antragsberechtigte zwischen den beiden Gerichtsstanden wahlen.
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2 Besteht kein Gerichtsstand nach Absatz 1, so sind die Behdrden des
Ortes zustandig, an dem das Medienerzeugnis verbreitet wurde. Er-
folgt die Verbreitung an mehreren Orten, so sind die Behtrden des
Ortes zustandig, an dem die Untersuchung zuerst angehoben wurde.

3 Kann der Téter an keinem dieser Orte vor Gericht gestellt werden,
weil sein Wohnortskanton die Zufiihrung verweigert, so sind die
Behodrden des Wohnortes zusténdig.

Art. 342

1]st die strafbare Handlung im Ausland begangen worden, oder ist der
Ort der Begehung der Tat nicht zu ermitteln, so sind die Behdrden des
Ortes zustdndig, wo der Téter wohnt. Hat der Téter keinen Wohnort in
der Schweiz, so sind die Behtrden des Heimatortes zustandig. Hat der
Téter in der Schweiz weder Wohnort noch Heimatort, so ist der
Gerichtsstand an dem Orte, wo der Téter betreten wird, begriindet.

2 st keiner dieser Gerichtssténde begriindet, so sind die Behdrden des
Kantons zusténdig, der die Audieferung veranlasst hat. Die kantonale
Regierung bestimmt in diesem Falle die 6rtlich zustandige Behorde.

Art. 343

1 Zur Verfolgung und Beurteilung der Anstifter und Gehilfen sind die
Behorden zustandig, denen die Verfolgung und Beurteilung des Téters
obliegt.

2Sind an der Tat mehrere als Mittéter beteiligt, so sind die Behdrden
des Ortes zustandig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde.

Art. 344

1Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten begangener
strafbarer Handlungen verfolgt, so sind die Behdrden des Ortes, wo
die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist, auch
fir die Verfolgung und die Beurteilung der anderen Taten zustandig.
Sind diese strafbaren Handlungen mit der gleichen Strafe bedroht, so
sind die Behdrden des Ortes zustandig, wo die Untersuchung zuerst
angehoben wird.

2|st jemand entgegen der Vorschrift Uber das Zusammentreffen meh-
rerer strafbarer Handlungen (Art. 49) von mehreren Gerichten zu meh-
reren Freiheitsstrafen verurteilt worden, so setzt das Gericht, das die
schwerste Strafe ausgesprochen hat, auf Gesuch des Verurteilten eine
Gesamtstrafe fest.
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1. Amtshilfe

im Bereich

der Polizei.

a Automatisier-
tes Fahndungs-
system (RIPOL)

Art. 345

Ist der Gerichtsstand unter den Behdrden mehrerer Kantone streitig,
so bezeichnet das Bundesgerichtl” den Kanton, der zur Verfolgung
und Beurteilung berechtigt und verpflichtet ist.

Art. 346

1 Die Kantone bestimmen das Verfahren vor den kantonalen Behor-
den.

2Vorbehdten sind die Bestimmungen dieses und anderer Bundes-
gesetze.

Art. 347

1 Die Bestimmungen des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. Mérz
195818 und des Garantiegesetzes vom 26. Mé&rz 193419 hleiben vorbe-
halten.

2 Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu erlassen, wonach:

a die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder ihrer
gesetzgebenden Behodrden wegen Ausserungen in den Ver-
handlungen dieser Behdrden aufgehoben oder beschrankt
wird;

b. die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer obersten Vollzie-
hungs- und Gerichtsbehdrden wegen Verbrechen oder Ver-
gehen im Amte vom Vorentscheid einer nicht richterlichen
Behorde abhéngig gemacht und die Beurteilung in solchen
Fallen einer besonderen Behorde libertragen wird.

Art. 348

Jeder Kanton bezeichnet eine einzige richterliche Behorde zur
Genehmigung der Uberwachung nach Artikel 179octies,

Vierter Titel: Amtshilfe und Rechtshilfe

Art. 349

1Der Bund fuhrt zusammen mit den Kantonen ein automatisiertes
Personen- und Sachfahndungssystem (RIPOL) zur Unterstiitzung von
Behorden des Bundes und der Kantone bei der Erfillung folgender
gesetzlicher Aufgaben:

17 Bé Inkrafttreten des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002 (SR ...; AS....;
BBI 2002 6493) wird «Bundesgericht» durch «Bundesstrafgericht» ersetzt.

18 SR 170.32
19 sr170.21

8296



Strafgesetzbuch

20

SR 142.20

g

Verhaftung von Personen oder Ermittlung ihres Aufenthaltes
zu Zwecken der Strafuntersuchung oder des Straf- und Mass-
nahmenvollzugs,

Anhaltung bei vormundschaftlichen Massnahmen oder flrsor-
gerischer Freiheitsentzug;

Ermittlung des Aufenthaltes vermisster Personen;

Kontrolle von Fernhaltemassnahmen gegeniiber Ausldndern

nach dem Bundesgesetz vom 26. Mérz 193120 (iber Aufenthalt
und Niederlassung der Audlander;

Bekanntgabe von Aberkennungen audléndischer Fuhreraus-
weise;

Ermittlung des Aufenthaltes von Fihrern von Motorfahrzeu-
gen ohne Versicherungsschutz;

Fahndung nach abhanden gekommenen Fahrzeugen und
Gegenstanden.

2 Folgende Behorden kodnnen im Rahmen von Absatz 1 Uber das
RIPOL Ausschreibungen verbreiten:

a

b.

C.

@ o o

h.

das Bundesamt fur Polizei;
die Bundesanwaltschaft;

die Zentralbehorde zur Behandlung internationaler Kindes-
entflihrungen;

das Bundesamt fir Auslanderfragen;

das Bundesamt fir Fluchtlinge;

die Oberzolldirektion;

die Militarjustizbehorden;

die Zivil- und Polizeibehdrden der Kantone.

3 Personendaten aus dem RIPOL koénnen fur die Erflllung der Auf-
gaben nach Absatz 1 folgenden Behdrden bekannt gegeben werden:

a

b.

C.

den Behdrden nach Absatz 2;
den Grenzstellen;

dem Beschwerdedienst des Eidgendssischen Justiz- und Poli-
zeidepartements;

den schwei zerischen Vertretungen im Ausland;
den Interpolstellen;
den Strassenverkehrsamtern;
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g. den kantonalen Fremdenpolizeibehdrden;
h.  weiteren Justiz- und Verwaltungsbehérden.
4 Der Bundesrat:

a regelt die Einzelheiten, insbesondere die Verantwortung fir
die Datenbearbeitung, die Kategorien der zu erfassenden Da-
ten, die Aufbewahrungsdauer der Daten und die Zusammenar-
beit mit den Kantonen;

b. bestimmt die Behdrden, welche Personendaten direkt ins
RIPOL eingeben, solche direkt abfragen oder denen Perso-
nendaten im Einzelfall bekannt gegeben werden kdnnen;

c. reget die Verfahrensrechte der betroffenen Personen, insbe-
sondere die Einsicht in ihre Daten sowie deren Berichtigung,
Archivierung und Vernichtung.

Art. 350

1 Das Bundesamt fur Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen
Zentralblros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpoli-
zeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.

2 Esist zustandig fur die Informationsvermittlung zwischen den Straf-
verfolgungsbehdrden von Bund und Kantonen einerseits sowie den
Nationalen Zentralburos anderer Staaten und dem General sekretariat
von INTERPOL andererseits.

Art. 351

1 Das Bundesamt fiir Polizei vermittelt kriminapolizeiliche Informa-
tionen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von
Strafen und Massnahmen.

2Es kann kriminalpolizeiliche Informationen zur Verhiitung von
Straftaten Ubermitteln, wenn auf Grund konkreter Umsténde mit der
grossen Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens oder Vergehens zu
rechnen ist.

3 Es kann Informationen zur Suche nach Vermissten und zur Identifi-
zierung von Unbekannten vermitteln.

4 Zur Verhinderung und Aufkléarung von Straftaten kann das Bundes-
amt fur Polizei von Privaten Informationen entgegennehmen und Pri-
vate orientieren, wenn dies im Interesse der betroffenen Personen ist
und deren Zustimmung vorliegt oder nach den Umsténden vorausge-
setzt werden kann.
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SR 351.1
SR 235.1

Art. 352

1 Der Austausch kriminalpolizeilicher Informationen richtet sich nach
den Grundsétzen des Rechtshilfegesetzes vom 20. Mérz 198121 sowie
nach den vom Bundesrat als anwendbar erklarten Statuten und Re-
glementen von INTERPOL.

2 Fir den Austausch von Informationen zur Suche nach Vermissten,
zur |dentifizierung von Unbekannten und zu administrativen Zwecken
gilt das Bundesgesetz vom 19. Juni 199222 (iber den Datenschutz.

3 Das Bundesamt fir Polizei kann den Zentralbliros anderer Staaten
Informationen direkt vermitteln, wenn der Empfangerstaat den daten-
schutzrechtlichen Vorschriften von INTERPOL untersteht.

Art. 353

Der Bund kann Finanzhilfen und Abgeltungen an INTERPOL ausrich-
ten.

Art. 354

1 Das zusténdige Departement registriert und speichert erkennungs-
dienstliche Daten, die von Behtrden der Kantone, des Bundes und des
Audlandes bei Strafverfolgungen oder bei Erfillung anderer gesetz-
licher Aufgaben erhoben und ihm Ubermittelt worden sind. Diese
Daten konnen zur ldentifizierung einer gesuchten oder unbekannten
Person miteinander verglichen werden.

2 Folgende Behorden kdnnen Daten im Rahmen von Absatz 1 verglei-
chen und bearbeiten:

a.  das Rechenzentrum des Eidgendssischen Justiz- und Polizei-
departementes;

b. dasBundesamt fur Polizei;
c. dieGrenzstellen;
d. diePolizeibehorden der Kantone.

3 Folgenden Behorden konnen Daten im Rahmen von Absatz 1
bekanntgegeben werden:

a.  den Behdrden nach Absatz 2;

b. der Bundesanwaltschaft;

c. dem Bundesamt fur Auslénderfragen;
d. dem Bundesamt fur Flichtlinge.
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4 Der Bundesrat:

a

regelt die Einzelheiten, insbesondere die Verantwortung fir
die Datenbearbeitung, die Kategorien der zu erfassenden
Daten, die Aufbewahrungsdauer der Daten und die Zusam-
menarbeit mit den Kantonen;

bestimmt die Behdrden, welche Personendaten im Abrufver-
fahren eingeben und abfragen oder denen Personendaten im
Einzelfall bekanntgegeben werden kdnnen;

regelt die Verfahrensrechte der betroffenen Personen, insbe-
sondere die Einsicht in ihre Daten sowie deren Berichtigung,
Archivierung und Vernichtung.

Art. 355

1 Das Bundesamt fir Polizel betreibt ein informatisiertes Personen-
nachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem (IPAS). Dieses
kann besonders schiitzenswerte Personendaten und Personlichkeits-
profile enthalten. Die Daten im IPAS dirfen nur bearbeitet werden,

um:
a

b
c.
d

e

festzustellen, ob im Bundesamt (iber eine bestimmte Person
Daten bearbeitet werden;

Daten Uiber die Geschéfte des Bundesamtes zu bearbeiten;
die Arbeitsablaufe rationell und effizient zu gestalten;
eine Geschéftskontrolle zu fihren;

Statistiken zu erstellen.

2 Zur Erfullung der in Absatz 1 Buchstaben a, ¢ und d genannten Be-
arbeitungszwecke enthélt das System:

a

die Personalien der Personen, Uber welche das Bundesamt
Daten bearbeitet;

die Bezeichnung der Dienststellen des Bundesamtes, in wel-
chen Uber eine bestimmte Person Daten bearbeitet werden;

die Bezeichnung der Informationssysteme des Bundesamtes,
in welchen eine bestimmte Person verzeichnet ist, mit Aus-
nahme von Systemen nach Artikel 11 des Bundesgesetzes vom
7. Oktober 199423 (iber kriminalpolizeiliche Zentralstellen des
Bundes;

Daten, welche fir die Lokaisierung und die ordnungsgemasse
Verwatung der Dossiers oder der elektronischen Eintrage
sowie fur die Kontrolle der Geschéfte erforderlich sind.
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24

SR 120

3 Zur Erfullung desin Absatz 1 Buchstabe b genannten Bearbeitungs-
zweckes enthélt das System, getrennt von den in Absatz 2 genannten
Daten, ausserdem Falldaten aus den Bereichen:

der internationalen Rechtshilfe;
der Audlieferung;
des Erkennungsdienstes;

der Verwaltungspolizei im Zustandigkeitsbereich des Bundes-
amtes,

2o o

e. derInterpol.

4 Das System enthdlt ferner personenbezogene Dokumente in Papier-
form oder als Bild elektronisch gespeichert sowie elektronische Ein-
trége unter Ausschluss von Dokumenten und fallbezogenen Eintrégen
der kriminalpolizeilichen Zentral stellen.

5 Neben dem Bundesamt darf die fir die Bearbeitung von erkennungs-
dienstlichen Daten zustédndige Bundesbehérde die im IPAS enthalte-
nen Daten bearbeiten.

6 Folgende Behorden dirfen in die unter Absatz 2 Buchstaben a, b
und ¢ genannten Daten aus dem IPAS durch ein Abrufverfahren Ein-
sicht nehmen:

a die Bundesanwaltschaft zur Durchfiihrung von gerichtspoli-
zeilichen Ermittlungen;

b. die Bundesbehorde, die Aufgaben nach Artikel 2 Absatz 3 des
Bundesgesetzes vom 21. Méarz 199724 (ber Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit wahrnimmt;

c. die Bundesbehtrde, die nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe ¢
des Bundesgesetzes vom 21. Méarz 1997 Uber Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit Personensicherheitsiiberpri-
fungen durchfihrt.

7 Die Bundesbehtrden, die zoll- und grenzpolizeiliche Aufgaben
wahrnehmen, dirfen in einem Abrufverfahren abfragen, ob eine Per-
son bei den Zentrastellendiensten oder beim Interpol-Dienst des
Bundesamtes registriert ist.

8 Der Bundesrat |egt die Einzelheiten fest, inshesondere:

a die Verantwortung fur die Datenbearbeitung, die Kategorien
der zu erfassenden Daten und die Aufbewahrungsdauer der
Daten;

b. welche Dienststellen des Bundesamtes Personendaten direkt
ins System eingeben und abfragen dirfen, und welchen
Behorden Personendaten im Einzelfall bekannt gegeben wer-
den kdnnen;
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c. die Zugriffsberechtigung, namentlich auf die Daten nach den
Absétzen 2 Buchstaben b und ¢, 3 und 4;

d. die Rechte der betroffenen Personen, insbesondere auf Aus-
kunft, auf Berichtigung ihrer Daten sowie auf deren Archivie-
rung und Vernichtung.

9 Betreffend das Auskunftsrecht bleibt die Anwendung von Artikel 14
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 199425 (iber kriminalpolizeiliche
Zentralstellen des Bundes vorbehalten.

Art. 356

1In Strafsachen, auf die dieses Gesetz oder ein anderes Bundesgesetz
Anwendung findet, sind der Bund und die Kantone gegenseitig und
die Kantone unter sich zur Rechtshilfe verpflichtet. Insbesondere sind
Haft- und Zufhrungsbefehle in solchen Strafsachen in der ganzen
Schweiz zu vollziehen.

2 Ein Kanton darf einem anderen Kanton die Zufiihrung des Beschul-
digten oder Verurteilten nur bei politischen oder durch eine Verof-
fentlichung in einem Medium begangenen Verbrechen oder Vergehen
verweigern. Im Falle der Verweigerung ist der Kanton verpflichtet, die
Beurteilung des Beschuldigten selbst zu Ubernehmen.

3 Der Zugefuhrte darf vom ersuchenden Kanton weder wegen eines
politischen noch wegen eines durch eine Verdffentlichung in einem
Medium begangenen Verbrechens oder Vergehens, noch wegen einer
Ubertretung kantonalen Rechts verfolgt werden, es sei denn, dass die
Zuflihrung wegen einer solchen Straftat bewilligt worden ist.

Art. 357

1 Der Verkehr in Rechtshilfesachen findet unmittelbar von Behorde zu
Behorde statt.

2 Fernmeldetechnisch Ubertragene Haftbefehle sind sofort schriftlich
Zu bestétigen.

3 Die Beamten der Polizei haben auch unaufgefordert Rechtshilfe zu
leisten.

4 Ein Beschuldigter oder Verurteilter ist vor der Zufiihrung an den
ersuchenden Kanton von der zusténdigen Behdrde zu Protokoll anzu-
horen.



Strafgesetzbuch

Unentgeltlichkeit

Amtshandlungen
in andern
Kantonen

Nacheile

26 SR312.0
271 SR783.0

Art. 358

1 Die Rechtshilfe wird unentgeltlich geleistet. Immerhin sind Ausla
gen fur wissenschaftliche oder technische Gutachten durch die ersu-
chende Behérde zu ersetzen.

2 Artikel 27bis Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 193426 (iber
die Bundesstrafrechtspflege bleibt vorbehalten.

3 Werden einer Partel Kosten auferlegt, so sind ihr im gleichen Masse
die bei Leistung der Rechtshilfe entstandenen Kosten zu (iberbinden,
auch wenn die ersuchende Behdrde zum Ersatz nicht verpflichtet ist.

Art. 359

1 Eine Strafverfolgungsbehtrde oder ein Gericht darf eine Amtshand-
lung auf dem Gebiete eines andern Kantons nur mit Zustimmung der
zustandigen Behorde dieses Kantons vornehmen. In dringenden Féllen
darf die Amtshandlung auch ohne Zustimmung der zustandigen
Behorde vorgenommen werden, indessen ist diese unverziglich unter
Darlegung des Sachverhaltes davon in Kenntnis zu setzen.

2 Anwendbar ist das Prozessrecht des Kantons, in dem die Handlung
vorgenommen wird.

3 Diein einem andern Kanton wohnenden Personen kénnen durch die
Post vorgeladen werden. Zeugen dirfen einen angemessenen Vor-
schuss der Reisekosten verlangen.

4 Zeugen und Sachverstdndige sind verpflichtet, der Vorladung in
einen andern Kanton Folge zu leisten.

5 An Personen, die in einem andern Kanton wohnen, kénnen Ent-
scheide und Urteile sowie Strafbefehle und Strafmandate nach den
Bestimmungen tber Gerichtsurkunden in den gestiitzt auf Artikel 11
des Postgesetzes vom 30. April 199727 erlassenen Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen der Schweizerischen Post zur Briefpost?8 zuge-
stellt werden, auch wenn eine ausdriickliche Annahmeerkl&rung des
Angeschuldigten nétig ist, um das Strafverfahren ohne dessen Einver-
nahme oder ohne gerichtliche Beurteilung abzuschliessen. Die Unter-
zeichnung der an den Absender zuriickgehenden Empfangshestétigung
gilt nicht als Annahmeerklérung des Angeschuldigten.

Art. 360

1 Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden Féllen einen
Beschuldigten oder einen Verurteilten auf das Gebiet eines andern
Kantons zu verfolgen und dort festzunehmen.

28 Nicht publiziert; zu beziehen bei der Schweizerischen Post.
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Ansténde
zwischen
Kantonen

Mitteilung bei
Pornografie

Mitteilungs-
pflicht

Mitteilungsrecht

Zweck

2 Der Festgenommene ist sofort dem néchsten zur Ausstellung eines
Haftbefehls erméchtigten Beamten des Kantons der Festnahme zuzu-
flhren. Dieser hort den Festgenommenen zu Protokoll an und trifft die
erforderlichen weitern Verfligungen.

Art. 361

Ansténde in der Rechtshilfe zwischen Bund und Kantonen oder zwi-
schen Kantonen entscheidet das Bundesgericht29. Bis dieser Entscheid
erfolgt, sind angeordnete Sicherheitsmassregeln aufrechtzuerhalten.

Art. 362

Stellt eine Untersuchungsbehdrde fest, dass pornografische Gegen-
stande (Art. 197 Ziff. 3) in einem fremden Staate hergestellt oder von
dort aus eingefiihrt worden sind, so informiert sie sofort die zur Be-
kémpfung der Pornografie eingesetzte Zentral stelle des Bundes.

Finfter Titel:
Mitteilung bei strafbaren Handlungen gegen Unmiindige

Art. 363

Stellt die zustdndige Behorde bei der Verfolgung von strafbaren
Handlungen gegentiber Unmiindigen fest, dass weitere Massnahmen
eforderlich sind, so informiert sie sofort die vormundschaftlichen
Behorden.

Art. 364

Ist an einem Unmindigen eine strafbare Handlung begangen worden,
so sind die zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses (Art. 320
und 321) verpflichteten Personen berechtigt, dies in seinem Interesse
den vormundschaftlichen Behdrden zu melden.

Sechster Titel: Strafregister

Art. 365

1 Das Bundesamt fir Justiz fuhrt unter Mitwirkung anderer Bundes-
behorden und der Kantone (Art. 367 Abs. 1) ein automatisiertes Straf-
register Uber Verurteilungen und Gesuche um Strafregisterauszug im

29 Bei Inkrafttreten des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002 (SR ...; AS...;
BBI 2002 6493) wird «Bundesgericht» durch «Bundesstrafgericht» ersetzt.
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Inhalt

SR 142.20
SR 142.31
SR 741.01
SR 431.01

Rahmen von hangigen Strafverfahren, welches besonders schiitzens-
werte Personendaten und Personlichkeitsprofile enthédlt. Die Daten
Uber Verurteilungen und jene tiber Gesuche um Strafregisterauszug im
Rahmen von héngigen Strafverfahren werden im automatisierten
Register getrennt bearbeitet.

2 Das Register dient der Unterstiitzung von Behérden des Bundes und
der Kantone bei der Erfiillung folgender Aufgaben:

a. Durchfuhrung von Strafverfahren;

internationale Rechtshilfe- und Audlieferungsverfahren;
Straf- und Massnahmenvollzug;

zivile und militérische Sicherheitsprifungen;

® 2o T

Verhdngung und Aufhebung von Fernhaltemassnahmen
gegeniiber Audlandern nach dem Bundesgesetz vom 26. Mérz
193130 (iber Aufenthalt und Niederlassung der Auslénder so-
wie der Ubrigen Ausweisungen und Landesverwei sungen;

f.  Prifung der Asylwirdigkeit nach dem Asylgesetz vom
26. Juni 199831,

g. Einblrgerungsverfahren;

h.  Erteilung und Entzug von Fihrer- oder Lernfahrausweisen
nach dem Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 195832;

i.  Durchfuihrung des konsularischen Schutzes;

j. datistische Bearbeitung nach dem Bundesstatistikgesetz vom
9. Oktober 199233;

k. Verhéngung oder Aufhebung vormundschaftlicher Massnah-
men oder von Massnahmen des flirsorgerischen Freiheitsent-
ZUges.

Art. 366

1Im Register sind Personen aufgefihrt, die im Gebiete der Eidgenossen-
schaft verurteilt worden sind, sowie im Ausland verurteilte Schweizer.

2 Ins Register sind aufzunehmen:

a die Urtelle wegen Verbrechen und Vergehen, sofern eine
Strafe oder Massnahme ausgesprochen worden ist;

b. die Urteile wegen der durch Verordnung des Bundesrates zu
bezeichnenden Ubertretungen dieses oder eines anderen Bun-
desgesetzes,
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c. die aus dem Ausland eingehenden Mitteilungen tber dort
erfolgte, nach diesem Gesetz vormerkungspflichtige Urteile;
d. die Tatsachen, die eine Anderung erfolgter Eintragungen
herbeifthren.
3Verurteilungen von Jugendlichen sind nur aufzunehmen, wenn die:
verurteilt worden sind:
a. zu einem Freiheitsentzug (Art. 25 JStG); oder
b. zu einer Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung
(Art. 15 Abs. 2 JStG).
4 Im Register sind ebenfalls Personen aufgefiihrt, gegen die in der
Schweiz Strafverfahren wegen Verbrechen und Vergehen hangig si

Art. 367

1 Folgende Behérden bearbeiten im Register Personendaten tber Ver-
urteilungen (Art. 366 Abs. 2):

a  dasBundesamt fur Justiz;

b. die Strafjustizbehérden;

c. dieMilitarjustizbehérden;

d. die Strafvollzugshehorden;

e. dieKoordinationsstellen der Kantone.

2 Folgende Behorden durfen durch ein Abrufverfahren Einsicht in die
Personendaten Uber Verurteilungen (Art. 366 Abs. 2) nehmen:

a  dieBehorden nach Absatz 1;
b. die Bundesanwaltschaft;

c. das Bundesamt fir Polizel im Rahmen von gerichtspolizeili-
chen Ermittlungsverfahren;

d. dieUntergruppe Personelles der Armes;

e. dasBundesamt fur Fliichtlinge;

f.  dasBundesamt fir Auslanderfragen;

g. diekantonalen Fremdenpolizeibehorden;

h. die fir den Strassenverkehr zusténdigen Behorden der Kanto-
ne;

i. die Bundesbehtrden, die zustdndig sind fur die Durchfiihrung
von Personensi cherheitsiiberprifungen im Sinne von Artikel 2
Absatz 4 Buchstabe ¢ des Bundesgesetzes vom 21. Mérz
199734 (iber Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit.

3 Der Bundesrat kann, wenn es die Anzahl der Auskunftsersuchen
rechtfertigt, nach Anhdrung des Eidgendssischen Datenschutzbeauf-
tragten bis zur Inkraftsetzung der Rechtsgrundlagen in einem formel-
len Gesetz die Einsichtsrechte nach Absatz 2 auf weitere Justiz- und
V erwaltungsbehdrden des Bundes und der Kantone ausdehnen.
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Mitteilung
registrier-

pflichtiger
Tatsachen

Entfernung des
Eintrags

4 Personendaten aus den registrierten Gesuchen um Strafregisteraus-
zug im Rahmen von héngigen Strafverfahren dirfen nur durch die Be-
horden nach Absatz 2 Buchstaben a—e bearbeitet werden.

5 Jeder Kanton bestimmt fur die Bearbeitung der Daten im Register
eine Koordinationsstelle.

6 Der Bundesrat legt die Einzelheiten fest, inshesondere:
a.  dieVerantwortung fur die Datenbearbeitung;

b. die Kategorien der zu erfassenden Daten und deren Aufbe-
wahrungsfristen;

c. dieZusammenarbeit mit den betroffenen Behtrden;
die Aufgaben der Koordinationsstellen;

das Auskunftsrecht und die Ubrigen Verfahrensrechte zum
Schutze der betroffenen Personen;

f. die Datensicherheit;

g. die Behorden, welche Personendaten in schriftlicher Form
melden, ins Register eingeben, abfragen oder denen Personen-
daten im Einzelfall bekannt gegeben werden kénnen;

h. die elektronische Datenweitergabe an das Bundesamt fir Sta-
tistik.

Art. 368

Die zustandige Bundesbehorde kann die Eintragungen im Register
dem Heimatstaat des Verurteilten mitteilen.

Art. 369

1 Urteile, die eine Freiheitsstrafe enthalten, werden von Amtes wegen
entfernt, wenn Uber die gerichtlich zugemessene Strafdauer hinaus
folgende Fristen verstrichen sind:

a. 20 Jahre bei einer Freiheitsstrafe von mindestens flinf Jahrei

b. 15 Jahre bei einer Freiheitsstrafe von mindestens einem und
weniger als funf Jahren;

c. zehn Jahre bei Freiheitsstrafen unter einem Jahr;

d. zehn Jahre bei Freiheitsentzua nach Artikel 25 JStG.

2 Die Fristen nach Absatz 1 verléngern sich um die Dauer einer bereits
eingetragenen Freiheitsstrafe.

3 Urtelle, die eine bedingte Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe, gemein-
nitzige Arbeit oder eine Busse als Hauptstrafe enthalten, werden von
Amtes wegen nach zehn Jahren entfernt.
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Strafregister-
auszug fir
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4 Urteile, die eine stationdre Massnahme neben einer Strafe oder eine stationdre
Massnahme alein enthalten, werden von Amtes wegen entfernt nach:

a. 15 Jahren bei Massnahmen nach den Artikeln 59-61 und 64;

b. 10 Jahren bei geschlossener Unterbringung nach Artikel 15 Absatz 2 des
Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 2003°.

'S Urteile, die eine anbulante Behandlung nach Artikel 63 alein enthalten, werden
von Amtes wegen nach 10 Jahren entfernt.

“& Urteile, die eine Massnahme nach den Artikeln 66-67 oder nach den Artikeln
48, 50 und 50a des Militarstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 in der Fassung vom
21. Méarz 2003* dlein enthalten, werden von Amtes wegen nach 10 Jahren entfernt.

5 Die Fristen nach Absatz 4 verlangern sich um die Dauer einer Rest
srafe.

® Der Fristenlauf beginnt:
a. bei Urteilen nach den Absétzen |, 3 und 4*: mit dem Tag, an dem das
Urteil rechtlich vollstreckbar wird;
b. bei Urteilen nach den Absétzen 4 und 4”S: mit dem Tag, an dem die
Massnahme aufgehoben wird oder der Betroffene endgiltig aus der
Massnahme entlassen ist.

" Nach der Entfernung darf die Eintragung nicht mehr rekonstruierbar sein. Das
entfernte Urteil darf dem Betroffenen nicht mehr entgegen gehalten werden.

8 Die Strafregisterdaten sind nicht zu archivieren.

Art. 370

! Jede Person hat das Recht, den vollstandigen sie betreffenden Eintrag
einzusehen.

2 Esdarf keine Kopie ausgehandigt werden.

Art. 371

1 Jede Person kann beim schweizerischen Zentralstrafregister einen sie
betreffenden schriftlichen Auszug aus dem Strafregister anfordern. In diesem
erscheinen Urteile wegen Verbrechen und Vergehen; Urteile wegen
Ubertretungen erscheinen nur im Auszug, wenn ein Berufsverbot nach Artikel
67 verhangt wurde.

2 Urteile betreffend Jugendliche erscheinen im Strafregisterauszug nur, wenn
diese as Erwachsene wegen weiterer Taten verurteilt wurden, die in den
Strafregisterauszug aufzunehmen sind.

® Ein Urteil, das eine Strafe enthdlt, wird nicht mehr in den
Strafregisterauszug aufgenommen, wenn zwei Drittel der fur die Entfernung
nach Artikel 369 massgebenden Dauer abgelaufen sind.

IS Ein Urteil, das eine bedingte oder teilbedingte Strafe enthalt, erscheint nicht
mehr im Strafregisterauszug, wenn der Verurteilte sich bis zum Ablauf der
Probezeit bewahrt hat.

“Ein Urteil, das neben einer Strafe eine Massnahme oder eine Massnahme allein
enthdlt, wird nicht mehr in den Strafregisterauszug aufgenommen, wenn die
Hélfte der fur die Entfernung nach Artikel 369 massgebenden Dauer abgelaufen
ist.

5 Nach Ablauf der Frist nach den Absiizen 3 und 4 bleibt das Urteil im
Strafregisterauszug, wenn dieser noch ein Urteil enthélt, bei dem diese Frist noch
nicht abgelaufen ist.
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Siebenter Titel:
Straf- und M assnahmenvollzug, Bewahrungshilfe,
Anstalten und Einrichtungen

Art. 372

é-t Z{Iichtd zum 1 Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten auf Grund die-
nehmenvollzg SeS Gesetzes ausgeféllten Urteile. Sie sind verpflichtet, die Urteile der

Bundesstrafbehdrden gegen Ersatz der Kosten zu vollziehen.

2 Den Urtellen sind die von Polizeibehtrden und andern zustandigen
Behorden erlassenen Strafentscheide und die Beschliisse der Einstel-
lungshehdrden gleichgestellt.

Art. 373

2 Gddstrafen,  Die auf Grund des Strafrechts des Bundes oder der Kantone ergange-
Bussen, Kosten

und Ein- nen rechtskréftigen Entscheide sind mit Bezug auf Geldstrafen, Bus-
ziehungen. sen, Kosten und Einziehungen in der ganzen Schweiz vollstreckbar.
Vollstreckung

Art. 374

Verfiigungsrecht 1 Uber die auf Grund dieses Gesetzes verhéngten Geldstrafen, Bussen
und Einziehungen verfugen die Kantone.

2|n den vom Bundesstrafgericht3> beurteilten Féllen verflgt dartiber
der Bund.

3Die Verwendung zu Gunsten des Geschadigten nach Artikel 73
bleibt vorbehalten.

Art. 375

3.Gemen-  1Dje Kantone sind fur die Durchfiihrung der gemeinniitzigen Arbeit
nitzige Arbeit N
zustandig.

2 Die zustandige Behorde bestimmt die Art und Form der zu leisten-
den gemeinniitzigen Arbeit.

3 Die gesetzlich bestimmte Hochstarbeitszeit darf durch die Leistung
gemeinniitziger Arbeit Uberschritten werden. Die Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bleiben anwendbar.

Art. 376

ﬁ:lfBaNéNungs 1 Die Kantone richten die Bewahrungshilfe ein. Sie konnen diese Auf-
e gabe privaten Vereinigungen Ubertragen.

35 Bei Inkrafttreten des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002 (SR ...; AS...;
BBI 2002 6493) wird «vom Bundesstrafgericht» durch «von der Strafkammer des
Bundesstrafgerichts» ersetzt.
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2 Die Bewahrungshilfe obliegt in der Regel dem Kanton, in dem die
betreute Person Wohnsitz hat.

Art. 377

1Die Kantone errichten und betreiben Anstalten und Anstaltsabtei-
lungen fir Gefangene im offenen und geschlossenen Vollzug sowie
flr Gefangene in Halbgefangenschaft und im Arbeitsexternat.

2Sie konnen ferner Abteilungen fir besondere Gefangenengruppen
fihren, insbesondere fir:

a Frauen;

b. Gefangene bestimmter Altersgruppen;

c. Gefangene mit sehr langen oder sehr kurzen Strafen;
d

Gefangene, die intensiv betreut oder behandelt werden miissen
oder eine Aus- oder Weiterbildung erhalten.

3 Sie errichten und betreiben die in diesem Gesetz fir den Massnah-
menvollzug vorgesehenen Einrichtungen.

4 Sie sorgen dafiir, dass die Reglemente und der Betrieb der Anstalten
und Einrichtungen diesem Gesetz entsprechen.

5 Sieférdern die Aus- und Weiterbildung des Personals.

Art. 378

1Die Kantone konnen Uber die gemeinsame Errichtung und den
gemeinsamen Betrieb von Anstalten und Einrichtungen Vereinbarun-
gen treffen oder sich das Mitbenutzungsrecht an Anstalten und Ein-
richtungen anderer Kantone sichern.

2Die Kantone informieren einander Uber die Besonderheiten ihrer
Anstalten und Einrichtungen, namentlich Uber die Betreuungs-,
Behandlungs- und Arbeitsangebote; sie arbeiten bel der Zuteilung der
Gefangenen zusammen.

Art. 379

1 Die Kantone konnen privat gefiihrten Anstalten und Einrichtungen
die Bewilligung erteilen, Strafen in der Form der Halbgefangenschaft
und des Arbeitsexternats sowie Massnahmen nach den Artikeln 59-61
und 63 zu vollziehen.

2Die privat gefihrten Anstalten und Einrichtungen unterstehen der
Aufsicht der Kantone.
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Kostentragung

1. Begnadigung.
Zustandigkeit

Begnadigungs-
gesuch

Art. 380
1 Die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs tragen die Kantone.

2Der Verurteilte wird in angemessener Weise an den Kosten des
Vollzugs beteiligt:

a.  durch deren Verrechnung mit seiner Arbeitseistung im Straf-
oder Massnahmenvollzug;

b. nach Massgabe seines Einkommens und Vermdgens, wenn er
eine ihm zugewiesene Arbeit verweigert, obwohl sie den Vor-
gaben der Artikel 81 oder 90 Absatz 3 geniigt; oder

c. durch Abzug eines Teils des Einkommens, das er auf Grund
einer Tétigkeit im Rahmen der Halbgefangenschaft, des
Arbeitsexternats oder des Wohn- und Arbeitsexternats erzielt.

3 Die Kantone erlassen néhere Vorschriften Uber die Kostenbeteili-
gung der Verurteilten.

Achter Titel:
Begnadigung, Amnestie, Wiederaufnahme des Verfahrens

Art. 381

Das Recht der Begnadigung mit Bezug auf Urteile, die auf Grund die-
ses oder eines andern Bundesgesetzes ergangen sind, wird ausgelibt:

a in den Fdlen, in denen das Bundesstrafgericht36 oder eine
Verwaltungsbehoérde des Bundes geurteilt hat, durch die Bun-
desversammliung;

b. in den Fédlen, in denen eine kantonale Behdrde geurteilt hat,
durch die Begnadigungsbehdrde des Kantons.

Art. 382

1 Das Begnadigungsgesuch kann vom Verurteilten, von seinem ge-
setzlichen Vertreter und, mit Einwilligung des Verurteilten, von sei-
nem Verteidiger oder von seinem Ehegatten gestellt werden.

2 Bel poalitischen Verbrechen und Vergehen und bel Straftaten, die mit
einem politischen Verbrechen oder Vergehen zusammenhéngen, ist
Uberdies der Bundesrat oder die Kantonsregierung zur Einleitung des
Begnadigungsverfahrens befugt.

36 Bei Inkrafttreten des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Oktober 2002 (SR ...; AS...;
BBI 2002 6493) wird «das Bundesstrafgericht» durch «die Strafkammer des
Bundesstrafgerichts» ersetzt.
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3 Die Begnadigungshehtrde kann bestimmen, dass ein abgelehntes
Begnadigungsgesuch vor Ablauf eines gewissen Zeitraums nicht
erneuert werden darf.

Art. 383

1 Durch Begnadigung kénnen alle durch rechtskraftiges Urteil aufer-
legten Strafen ganz oder teilweise erlassen oder die Strafen in mildere
Strafarten umgewandelt werden.

2 Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang der Begnadigung.

Art. 384

1 Die Bundesversammlung kann in Strafsachen, auf die dieses oder ein
anderes Bundesgesetz Anwendung findet, eine Amnestie gewdahren.

2 Durch die Amnestie wird die strafrechtliche Verfolgung bestimmter
Taten oder Kategorien von Tétern ausgeschlossen und der Erlass ent-
sprechender Strafen ausgesprochen.

Art. 385

Die Kantone haben gegenliber Urteilen, die auf Grund dieses oder
eines andern Bundesgesetzes ergangen sind, wegen erheblicher Tat-
sachen oder Beweismittel, die dem Gericht zur Zeit des friheren Ver-
fahrens nicht bekannt waren, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu
Gunsten des Verurteilten zu gestatten.

Neunter Titel:
Pr&ventionsmassnahmen, er ganzende Bestimmungen und
allgemeine Uber gangsbestimmungen

Art. 386

1 Der Bund kann Aufkl&rungs-, Erziehungs- und weitere Massnahmen
ergreifen, die darauf hinzielen, Straftaten zu verhindern und der Kri-
minalité vorzubeugen.

2 Er kann Projekte unterstiitzen, die das unter Absatz 1 erwéhnte Ziel
haben.

3 Er kann sich an Organisationen beteiligen, welche Massnahmen im
Sinne von Absatz 1 durchfiihren oder derartige Organisationen schaf-
fen und unterstiitzen.

4 Der Bundesrat regelt Inhat, Ziele und Art der Praventionsmass-
nahmen.
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2. Ergénzende
Bestimmungen
des Bundesrates

3. Allgemeine
Ubergangs-
bestimmungen.
Vollzug friherer
Urteile

Art. 387

1 Der Bundesrat ist befugt, nach Anhérung der Kantone Bestimmun-
gen zu erlassen Uber:

a den Vollzug von Gesamtstrafen, Zusatzstrafen und mehreren
gleichzeitig vollziehbaren Einzelstrafen und Massnahmen;

b. die Ubernahme des Vollzugs von Strafen und Massnahmen
durch einen anderen Kanton;

c. den Vollzug von Strafen und Massnahmen an kranken,
gebrechlichen und betagten Personen;

d. den Vollzug von Strafen und Massnahmen an Frauen nach
Artikel 80;

e. dasArbeitsentgelt des Gefangenen nach Artikel 83.

2 Der Bundesrat kann Uber die Trennung der Anstalten des Kantons
Tessin auf Antrag der zusténdigen kantonalen Behorde besondere
Bestimmungen aufstellen.

3 Der Bundesrat kann vorsehen, dass aus dem Strafregister entfernte
Daten zum Zweck der Forschung weiterhin aufbewahrt werden kén-
nen; dabel ist der Persdonlichkeitsschutz zu wahren und sind die
Grundsétze des Datenschutzes einzuhalten.

4 Der Bundesrat kann versuchsweise und fur beschrankte Zeit:

a neue Strafen und Massnahmen sowie neue Vollzugsformen
einfiihren oder gestatten und den Anwendungsbereich beste-
hender Sanktionen und V ollzugsformen éndern;

b. enflihren oder gestatten, dass der Vollzug von Freiheitsstrafen
an privat gefihrte Anstalten, die den Anforderungen dieses
Gesetzes betreffend den Vollzug der Strafen (Art. 74-85, 91 und
92) gentigen, Ubertragen wird. Diese Anstalten unterstehen der
Aufsicht der Kantone.

5 Die kantonalen Ausfiihrungsbestimmungen fir die Erprobung neuer
Sanktionen und Vollzugsformen und den privat gefuhrten Strafvoll-
zug (Abs. 4) bedirfen zu ihrer Gultigkeit der Genehmigung des Bun-
des.

Art. 388

1Urteile, die in Anwendung des bisherigen Rechts ausgesprochen
worden sind, werden nach bisherigem Recht vollzogen. Vorbehalten
sind die Ausnahmen nach den Absétzen 2 und 3.

2 Bedroht das neue Recht die Tat, fir welche nach bisherigem Recht
eine Verurteilung erfolgt ist, nicht mit Strafe, so wird die ausgespro-
chene Strafe oder Massnahme nicht mehr vollzogen.
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Verjahrung

Antragsdelikte

4. Kantonale
Einflhrungs-
bestimmungen

5. Inkrafttreten
dieses Gesetzes

v

3 Die Bestimmungen des neuen Rechts Uber das Vollzugsregime von
Strafen und Massnahmen sowie Uber die Rechte und Pflichten des
Gefangenen sind auch auf Téater anwendbar, die nach bisherigem
Recht verurteilt worden sind.

Art. 389

1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des
neuen Rechts Uber die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjgh-
rung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Téter
anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat veriibt ha
ben oder beurteilt wurden.

2 Der vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgelaufene Zeitraum wird
angerechnet.

Art. 390

1Bei Taten, die nur auf Antrag strafbar sind, berechnet sich die Frist
zur Antragstellung nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat galt.

2 Erfordert das neue Recht furr eine Tat, die nach dem bisherigen Recht
von Amtes wegen zu verfolgen war, einen Strafantrag, so beginnt die
Frist zur Stellung des Antrags mit Inkrafttreten des neuen Rechts. War
die Verfolgung bereits eingeleitet, so wird sie nur auf Antrag fortgefihrt.

3 Erfordert das neue Recht fir eine Tat, die nach dem bisherigen Recht
nur auf Antrag strafbar war, die Verfolgung von Amtes wegen, so
wird die vor Inkrafttreten des neuen Rechts begangene Tat nur auf
Antrag bestraft.

Art. 391

Die Kantone teilen dem Bund die nétigen Einfiihrungsbestimmungen
zum Schweizerischen Strafgesetzbuch mit.

Art. 392
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1942 in Kraft.

Die Schlussbestimmung der Anderung vom 18. Mérz 1971 wird aufgehoben.

\Y

Anderung bisherigen Rechts
Die Anderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt.
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VI
Ubergangsbestimmungen
1 Vollzug von Srafen

L Artikel 46 ist auf den Widerruf des bedingten Strafvollzugs, der nach bisherigem
Recht angeordnet wurde, anwendbar. Das Gericht kann an Stelle der Freiheitsstrafe
eine Geldgtrafe (Art. 34-36) oder gemeinniitzige Arbeit (Art. 37-39) anordnen.

2 Die nach bisherigem Recht ausgesprochenen Nebenstrafen Amtsunfahigkeit (alt-
Art. 51%), Entziehung der dterlichen Gewalt und der Vormundschaft (at-Art. 53%),
Landesverweisung auf Grund eines Strafurteils (at-Art. 55%), Wirtshausverbot (alt-
Art. 56%) sind mit Inkrafttreten des neuen Rechts aufgehoben.

® Die Bestimmungen des neuen Rechts iber den Vollzug von Freiheitsstrafen
(Art. 74-85, 91 und 92) sowie Uber die Bewadhrungshilfe, die Weisungen und die
freiwillige soziale Betreuung (Art. 93-96) sind auch auf die Téer anwendbar, die
nach bisherigem Recht verurteilt worden sind.

2. Anordnung und Vollzug von Massnahmen

! Die Bestimmungen des neuen Rechts tiber die Massnahmen (Art. 56-65) und (iber den
Massnahmenvollzug (Art. 90) sind auch auf die Tater anwendbar, die vor deren
Inkrafttreten eine Tat begangen haben oder beurteilt worden sind. Jedoch gilt:

a Die nachtrégliche Anordnung der Verwahrung nach Artikel 65 Absatz 2 ist
nur zuldssig, wenn die Verwahrung auch gestiitzt auf Artikel 42 oder 43 Ziffer |
Absatz 2 des bisherigen Rechts mdglich gewesen wére.

b. Die Einweisung junger Erwachsener in  eine  Arbeitserziehungsanstalt
(Art. 100" in der Fassung vom 18. Mé&z 1971° und eine Massnahme firr
junge Erwachsene (Art. 61) diirfen nicht Iéanger as vier Jahre dauern.

Z Bis spétestens 12 Monate nach Inkrafttreten des neuen Rechts tiberpriift das
Gericht, ob bel Personen, die nach den Artikeln 42 oder 43 Ziffer | Absatz 2 des
bisherigen Rechts verwahrt sind, die Voraussetzungen fir eine therapeutische Mass
nahme (Art. 59-61 oder 63) erflllt sind. Trifft dies zu, so ordnet das Gericht die
entsprechende Massnahme an; andernfalls wird die Verwahrung nach neuem Recht
waeltergefuhrt.




Strafgesetzbuch

3. Strafregister

! Die Bestimmungen des neuen Rechts tiber das Strafregister (Art. 365-371) sind
auch auf Urtelle anwendbar, die auf Grund des bisherigen Rechts ergangen sind.
2Bis spétestens 6 Monate nach Inkrafttreten des neuen Rechts entfernt die zustandi-
ge Behdrde von Amtes wegen Eintragungen betreffend:

a  Erziehungsmassnahmen (Art. 91 in der Fassung vom 18. Mé&rz 19715), aus
genommen digjenigen, die gestitzt auf Artikel 91 Ziffer 2 in der Fassung
vom 18. Mérz 1971 angeordnet wurden;

b.  besondere Behandlung (Art. 92 in der Fassung vom 18. Mérz 1971);

die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung (Art. 95 in der Fassung vom
18. Mé&rz 1971).

3 Nach bisherigem Recht gel6schte Eintragungen erscheinen nicht mehr im Strafre
gisterauszug fur Privatpersonen.

4. Einrichtungen fur den Massnahmenvollzug

Die Kantone errichten bis spétestens 10 Jahre nach Inkrafttreten dieser Anderungen
Einrichtungen fir den Vollzug der Massnahmen nach den Artikeln 59 Absatz 3
sowie 64 Absatz 3.
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Anhang
(Ziff. V)

Anderung bisherigen Rechts

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt gedndert:

1. Bundesgesetz vom 26. M &rz 193146 (iber Aufenthalt und
Niederlassung der Auslander

Die Strafdrohungen in den nachfolgenden Artikeln werden wie fol gt gedndert:

Art. 23 Abs. 1, 2 erster und zweiter Satzund 5
1 ..., wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessdtzen bestraft. Zweiter Satz aufgehoben.

2 ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Mit der Frei-
heitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden. Die gleiche Strafdrohung gilt, ...

5..., kann zusétzlich zur Busse mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessétzen bestraft wer-
den.

Art. 23a
..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, ...

2. Strassenver kehr sgesetz vom 19. Dezember 195847

Ersatz von Ausdr licken:

11n den Artikeln 90 Ziffer 1, 91 Absétze 1 erster Satz und 3, 91a Absatz 2, 92 Ab-
satz 1, 93 Ziffern 1 zweiter Satz und 2 erster Satz, 94 Ziffern 1 zweiter Satz, 2 und 3
erster Satz, 95 Ziffern 1, 3 und 4, 96 Ziffer 1, 98, 99 Ziffern 5, 6, 7 und 8, 100 Zif-
fer 2 sowie 103 Absatz 1 wird der Ausdruck «Haft oder (mit) Busse» durch «Busse»
ersetzt.

2|n den Artikeln 90 Ziffer 2, 91 Absatz 2, 91a Absatz 1, 92 Absatz 2, 93 Ziffer 1
erster Satz, 94 Ziffer 1 erster Satz, 95 Ziffer 2 und 97 Ziffer 1 wird der Ausdruck
«Geféngnis oder mit Busse» beziehungsweise «Gefangnis» durch «Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder Geldstrafe» ersetzt.

46 SR 142.20
47 SR741.01
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Die Strafdrohungen in den nachfolgenden Artikeln werden wie folgt gedndert:

Art. 96 Ziff. 2

2. ..., wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Mit der
Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.

In leichten Féllenist die Strafe Geldstrafe.

3. Betdubungsmittelgesetz vom 3. Oktober 195148

Ersatz von Ausdr licken.

In den Artikeln 19a Ziffer 1, 19c¢, 20 Ziffer 2, 21 Ziffer 2 und 22 wird der Ausdruck
«Haft oder mit Busse» bzw. «Haft oder Busse bis zu 10 000 Franken» durch
«Busse» ersetzt.

Die Strafdrohungen in den nachfolgenden Artikeln werden wie folgt gedndert:

Art. 19 Ziff. 1und 3

1. ..., wird, wenn er die Tat vorsétzlich begeht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft. In schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter
einem Jahr, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann.

3. ..., 0ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

Art. 20 ziff. 1

1. ..., wird, wenn er die Tat vorsétzlich begeht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft. In schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter
einem Jahr, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann.

Art. 21 ziff. 1

1. ..., wird, wenn er die Tat vorsétzlich begeht, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe bestraft.

48 SR812.121
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4. Rechtshilfegesetz vom 20. M arz 19814°

Art. 64 Abs. 2

2|st die im Audland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach
Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zul ssig:

a  zur Entlastung des Verfolgten;

b. zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Unmiindigen darstel-
len.

49 SR351.1
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	Deckung: 
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     d.     die Tatsachen, die eine Änderung erfolgter Eintragungen
             herbeiführen.
  Verurteilungen von Jugendlichen sind nur aufzunehmen, wenn diese
verurteilt worden sind:
a. zu einem Freiheitsentzug (Art. 25 JStG); oder
b. zu einer Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung
    (Art. 15 Abs. 2 JStG).
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d. zehn Jahre bei Freiheitsentzug nach Artikel 25 JStG.
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